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Prag, 12 Juli 1943.

D.idCaatts

An

talpa

ta ULamn)

H-Obersturmbannführer Dr. & i e s

Eing. 12. JULI 1943

Betr.: Meldung von Direktor Merten vei W-overgruppen-

führer Frank

Bezug:

Ihr Schreiben vom 29.6,1943,

Zeichen St.S.IV 0 - 241 c/42.

Die Keldung von Direktor Merten hat bereits statt-

gefunden und zwar gelegentlich des Empfanges des Bürger-

meisters Dr.h.c.Winkler durch den Obergruppenführer an

tou

16.Februar 1943.

©t@.6-24-d/42



St.S. IV 0 - 24^{ 0/42.

Prag, den 29. Juni 1943.

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

H-Sturmbannführer Wolf.

In Sachen Meldung von Direktor Merten bei H-Obergruppen-

führer Frank beziehe ich mich auf die dort. Zuschrift von

15.8.v.Js. - Zeichen W/Kt und bitte um eine kurze Mittei-

lung, ob die Meldung von Merten jetzt noch erfolgen soll,

Ac1d

i-Obersturmbannführer.

2.) wv. am 29.7.1943 bei dem Unterzeichner.



St.S. IV 0 - 24² c/42.

Prag, den 29. Juni 1943.

05.0.312.0-

l.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

3 0. VI. 1943

4-Sturmbannführer Wolf.

In Sachen Meldung von Direktor Merten bei 4-Obergruppen-

führer Frank beziehe ich mich auf die dort. Zuschrift vom

15.8.v.Js. - Zeichen W/Kt und bitte um eine kurze Mittei-

lung, ob die Meldung von Merten jetzt noch erfolgen soll.

J

Caftd

ij-Obersturmbannführer.

2.) wv. am 29.6.1943 bei dem Unterzeichner.



St.S. IV 0 - 24-1b/42.

Prag, den 22. September 1942.

1.) V e r m e r k :

Die Meldung von Direktor Merten bei H-Gruppenführer

Frank ist noch nicht erfolgt.

2.) Wv. am 30..ig42 bei dem Unterzeichner.

Bon 4

30.10.42



Der Abteilungaleiter Iv

Prag, 15.August 1942.

4/

An

H-Obersturmbannführer Dr. G i e e .

Betr.: Keldung von Direktor Herten bei H-Grüppenführer Frank.

Bezug: dort.Sohreiben vom l4.August l942,

Zeichen: St.S. IV O. - 247 a/42.

Ich habe festgestellt, dass Direktor Merten sich

in der kommenden Woche vom l8, bis 2l.8. in Prag aufhalten

wird. Die Prag-Pilm A.G. (Prokurist Hein) ist benachrichtigt,

daes Herr Merten zum Staatssekretär kommen soll, wnd erwartet

Terminangabe, Ich würde empfehlen, den Permin nicht an letz-

ten Tage der Anwesenheit von Merten, sondern besser etwa

am lg.8. festzußetzen. Beim Empfang des Befrn Merten müsste

ich zweckmissigerweise wagegen sein.

AM

ri Rermine hat micht sattgefunden

(.



St.S. IV 0 - 24-a/42.

Prag, den 14. August 1942.

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

"Sturmbannführer Wolf.

In Sachen Meldung von Direktor Merten bei (-Gruppenfüh-

rer Prank beziehe ich mich auf die hies. Zuschrift vom

31.v.Mts. - Zeichen St.S. IV 0 - 24 1 /42 und bitte, da

der für den 3. d.Mts. vorgesehene Termin wegen der Abwesen-

heit von Merten entfiel, um eine baldgefällige Mitteilung,

wann nunmehr die Meldung erfolgen kann.

11

Obersturmbannführer.

2.) Wv. am 15.0.1942 bei dem Unterzeichner.

Whedecoorgelegt am. 45.8.42.

15.9.42

BeA7



St.B. IV 0 - 24 1 /42.

Prag, den 31, Juli 1942.

1. Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

-Sturmbannführer Wolf.

Als Termin für die Meldung von Direktor Merten bei 4-

Gruppenführer Frank habe ich den 3. k.Mts., 17.oo Uhr

nachmittags, in Aussicht genommen. Einen endgültigen

Bescheid erhalten Sie rechtzeitig an dem genannten Tage

selbat. Das angeschlossene Fs bitte ich zu den dort.

a  da

4-Obersturmbammführer.

2. Wv. am 3.8.1942 (genau) bei dem Unterzeichner.

3.8.42

Recsa



S.M. IV 0 - 34 c/42.

Prag, den 19. März 1945.

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

19..1945

Herrn Ministerialrat Heckel.

In Sachen Auflöeung von deutschen Schulerhaltungsver-

einen im Protektorat sende ich in Verfolg der dort. Vor-

lagen vom 8.12.v.Js. und l4.2.d.Js. - Zeichen Nr. III/l -

A 7073/44 und III - A 7073 die zur Einsicht überlassenen

Vorgänge hiermit zurück.

2.) Z.d.A.



St.1. IV 0-34 c/42

Prag, den 26. Pebruar 1945

6

Betrifft: Auflösung der deutschen Schulerhaltungsvereine im Protektorat

(Übersicht über die erfelgte Abwicklung).

1.) Deutsche Oberschule für Müdchen in Frag II, Charvatgasse 5:

früherer Träger:

Verein zur Erhaltung und För-

derung des Deutschen Mädchen-

Lyzeums in Prag II,

nunmehr:

Eigentümer des Sehulgebäudes

Stadt Prag,

und Träger der Gebäudeunter-

haltungslast:

Träger des übrigen Sachauf-

das Protektorat,

wandes (einschließlich

Regie, Heizung, Reinigung

und Beleuchtung) und des

Personalaufwandes:

2.) Deutsche Oberschule für Mädehen in Mährisch-Ostrau:

früherer Träger:

Mädchen-Lyzealverein in

Mährisch-Ostrau,

Bigentümer des Schulgebäudes

Stadt Mährisch-Ostrau,

(früher und jetzt) und Trliger

der Gebäudeunterhaltungslast:

Träger des übrigen Sachauf-

das Protektorat,

wandes und des

Pergonalaufwandes:



3.) Deutsche Wirtschaftsoberschule (ehemalige Handelsakademie in Pilsen

friherer Träger:

Verein der deutschen Kaufleute

und Industriellen in Filsen

und Ungebung,

O1

Eigentümer und Träger der

Stedt Pilsen,

Gebäudeunterhaltungslast:

Träger des Sachaufwandes:

Stadt Pilsen,

Träger des Personalaufwendes:

das Protektorat,

4.) Ehemaliges Mädchen-Reforn-Realgymnasium in Pilsen:

ehemaliger Träger:

Deutscher Verein für höhere

Mädchenerziehung in Pilsen,

Eigentümer des Gebäudes

Stadt Filsen,

und Träger der Gebäude-

unterhaltungslast:

Träger des übrigen Sachauf-

das Protektorat,

wandes und des

Personalaufwandes:

5.) Deutsche Wirtechaftsoberschule (ehemalige frandelsakademie in Prag):

ehemaliger Träger:

Gremium der Prager Kaufmann-

schaft,

Eigentümer der Schule:

Zentralverband für Handel

in Böhmen,

Träger des Sachaufwandes:

Zentralverband für Handel

in Böhmen

Träger des Personalaufwandes:

das Protektorat,



6.) Deutsche Prauenfachschule mit Lehrerinnenbildungsanstalt in Brünn:

früherer Träger:

Frauenerwerbsverein Brünn,

Stadt Brünn,

V

jetzt Eigentümer und

Träger der Schule:

7.) Deutsche Handelsschule in Brünn:

früherer Träger:

Deutscher Handels- und Fach-

schulverein in Brünn,

jetzt Eigentümer und

Stadt Brünn,

Träger der Schule:

8.) Deutsche Fachschule für Frauenberufe, Prag I, Bartholomäusgasse 8:

Im dahre 1941 von der Stadt Prag übernommen.
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Abteilung III
Prag, den 14. Februar 1945
III - A 7073
a
An das
10
1 5 FEB. 1945
Ministeramt
im Hause
Betr.: Auflösung der deutschen Schulerhaltungsvereine im Protektorat.
Bezug: Schreiben vom 7.Februar 1945, St.M. IV O - 34 c/42.
Der Beauftragte für Organisationen hat das Gebäude der deut-
schen Oberschule für Midchen in Prag II, Charvatgasse 5, mit der
Gebäudeunterhaltungslast inzwischen in deh Besitz der Stadt Prag
eingewiesen. Die Einweisung ist zum l.l.l945 wirksam geworden.
Im Auftrage:
Goh
gez. Rotermund
Beglaubigt:
gr
ese
Mangau 1.12 me L.R. Ditleye
M.$0-34d/42



WV

St.ll. IV 0 - 34c/42

Prag, den 7. Februar 1945.

abg.7.2.45 Vi

Betriffti

Auflösung der deutschen Schulerhaltungevereine im Protektorat.

Bezugi

Dort. Schreiben vom 8. Dezember 1944 - Nr. III/1 - A 7073 /44 - .

1./ An die

Abteilung III

im Kause

Ich bitte um Mitteilung, ob nunmehr der Beauftragte für Orge-

nisationen das Gebäude der Deutschen Oberschule für Midchen in Prag II,

Charvatgasse 5, mit der Gebäudeunterhaltslast in den Besitz der Stadt Prag

eingewiesen hat.

Im Auftrage:

2./ Wvl.am

1, 3.

Ri":



Abteil ung III

Nr.III/1 - A 7073 / 44

Tta

12. DEZ 1944

1

An das

Ministeramt

S

im

Haus

e

-

Betrifft: Auflösung der deutschen Schulerhaltungsvereine

im Protektorat

Ihr Schreihen vom 14.11.1944 - St.S.IV 0-34 a/42

SA

.I

Anlagen: l Bündel

Die Verhältnisse der in Ihrem Schreiben aufgezählten

U

ssit 5 Schulen sind inzwischen durch den Beauftragten für Organisa-

tionen im Zuge der Auflösung der deutschen Vereine geregelt

worden. Die Angelegenheit kann als erledigt behandelt werden.

Die wieder beigefügten Anlagen bitte ich mir demnächst wieder

zuzuleiten.

Die Lage bei den 5 Schulen ist z.Zt. folgende:

1.) Deutsche Oberschule für Mädchen in Prag II,Charvatg.5,

ehemaliger Träger: Verein zur Erhaltung und Förderung des

Deutschen Mädchen-Lyzeums in Prag II.

Der Beauftragte für Organisationen hat die Schule

am 1.7.1942 mit allen Rechten und Pflichten zunächst in den

Deutschen Kulturverband als Träger eingewiesen, der damit

auch das Eigentum am Schulgebäude erhielt und für den Sachaufwand

aufzukommen hatte. Am 1.2.l943 gingen die Kosten für den gesamten

Sachaufwand einschließlich Regie (Heizung, Reinigung, Beleuch-

tung) jedoch mit Ausnahme der Gebäudeunterhaltungslast, auf das

Protektorat über, das den Personalaufwand schon von jeher trägt.

Das Protektorat hat das Gebäude, das der Beauftragte für Orga-

nisationen demnächst mitsamt der Gebäudeunterhaltungslast in die

Stadt Prag einweisen wird, für seine Schulzwecke gemietet. Der

Mietzins steht noch nicht fest.

2.) Deutsche Oberschule für Mädchen in Mähr.-Ostrau,

ehemaliger Träger: Mädchen Lyzealverein in Möhr.-Ostrau.

Das Schulgebäude

St.M.NO-34e/42
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Das Schulgebäude gehört mitsamt der Gebäudeunter-

Aaghaltüngslast von jeher der Stadtgemeinde. Das Protektorat

zahlt für die Benutzung zu Schulzwecken Miete (60,000,-K

jährlich). Der Beauftragte für Organisationen wies ab l.7.l942

zunächst den Deutschen Kulturverband als Träger des übrigen

Sachaufwandes (Regie, Inventar usw.) ein. Dieser Aufwand ging

vom l.2.l943 ab auf das Protektorat über, das bereits von jeher

den Personalaufwand trägt.

3.) Deutsche Wirtschaftsoberschule (ehemalige Handelsakademie)

in Pilsen, ehemaliger Träger: Verein der deutschen Kaufleute

und Industriellen in Pilsen und Umgebung.

Der Beauftragte für Organisationen wies am l.7.42

die Schule zunächst in den Deutschen Kulturverband ein. Späte.

(am 1.7.43) widerrief er seine Entscheidung hinsichtlich des

Gebäudes und der Gebäudeunterhaltung und übertrug beides auf

die Stadt Pilsen, die bereits vorher vom Deutschen Kulturver-

bande die Trägerschaft hinsichtlich der Regie und des übrigen

Sachaufwandes übernommen hatte. Das Protektorat trägt wie bisher

den Personalaufwand.

2ED

4.) Ehemaliges Mädchen-Reform-Realgymnasium in Pilsen,

ehemaliger Träger: Deutscher Verein für höhere Mädchenerziehung

in Pilsen.

Die Schule wurde vor Errichtung des Protektorats nach

Staab (Sudetengau) verlegt, sodaß der Beauftragte für Organi-

sationen lediglich über das Schulgebäude, in dem heute eine

öffentliche tschechische Volks= und Hauptschule untergebracht

ist, zu befinden hatte. Das Gebäude und die Gebäudeunter-

haltungslast wies er ab l.8.l944 in die Stadt Pilsen ein, nach-

dem er zunächst (ab l.7.42) den Deutschen Kulturverband einge-

wiesen hatte. Träger des übrigen Sachaufwandes (öffentliche

Volks= und Hauptschule!) ist deshalb die Stadt Pilsen. Auch bei

dieser Schule trägt das Protektorat den Personalaufwand.

5.) Deutsche Wirtschaftsoberschule (ehemalige Handelsakademie)

in Prag, ehemaliger Träger: Gremium der Prager Kaufmannschaft.

83

Der Beauftragte für Organisationen hat die Schule

dem



3
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dem Zentralverband für Handel in Böhmen zugewiesen, der Träger

des gesamten Sachaufwandes ist. Das Protektorat trägt wie

bisher nur den Personalaufwand.

Herlul

@



Eas, en 60oeber 106

III/1 - A 7073

Aa

B0-E

- 7. DEZ 1944

An das

Ministeramt

im H a u s,e .

Betr.: Auflöeung der deutschen Schulerhaltungsvereine

im Protektorat.

Ihr Sehreiben vom 14.11.lg44 - St.S. IV 0-34 a/42

Die Verhältnisse der in Ihrem Schreiben aufgezähl-

ten 5 Schulen sind inzwischen durch den Beauftragten für

Organisationen im Zuge der Auflösung der deutschen Vereine

geregelt worden, Die Angelegenheit kann als erledigt

behendelt werden. Die wieder beigefügten Anlagen bitte

ich mir demnächst wieder zuzuleiten.

Die Lege bei den 5 Schulen ist z.Zt. folgende:

1.) Deutsche Oberschule für Mädchen in Prag II,Chervatg.5,

   t   e e dae

Deutschen Mädchen-Lyzeums in Prag II.

Der Beauftvagte für Organisationen hat die Schule

am l.7.l942 mit allen Rechten und Pflichten zunßchst in

den Deutsehen Kulturverband als Träger eingewiesen, der

damit auch das Eigentum am Schulgebäude erhielt und für

den Sachaufwand aufzukommen hatte. Am 1.2.1943 gingen die

Kosten für den gesamten Sachaufwand einschliesslich Regie

(Heizung, Reinigung, Beleuchtung) jedoch mit Augriahme der

Gebüudeunterhaltungslast, auf das Protektorat übar, das

den Personalaufwand schon von feher'trägt. Des Protektorat

hat das Gebäude, das der Beauftregte fir Organisationen

70

demnächst mitsamt der Gebäudeunterhaltungslast in die

4

Stadt Prag einweisen wird, für seine Schulzwecke gemietet.

Der Mietzins steht noch nicht fest.

2.) Deutsche Oberschule für Mädchen in Mähr.-Ostrau,

ehemaliger Träger: Mädchen Lyzealverein in Mähr.-Oetrau.

Das Schulgeblude gehört mitsamt der Gebäudeunter-

haltungslast von jeher der Stadtgemeinde. Das Protektorat

SL.M.

$\0-34-/q}$

Wonyng 10 f mn L.R. Qstiger



16a

zahlt flr die Benutzung zu Schulzweeken Miete (60.000.- K

jährlich). Der Beauftragte für Organisationen wies ab l.7.l942

Sachaufwands (Regie, Inventar usw.) ein. Dieser Aufwand ging

vom l.2.lo43 ab auf das Protektorat über, das bereits von

jeher den Personalaufwand trägt.

3.) Deutsche Wirtschaftsoberschule (ehemalige Handels-

akademie ) in Pilsen, ehemaliger Träger: Verein der deutschen

Kaufleute und Induetriellen in Pilsen und Umgebung.

Der Beauftragte für Organisationen wies am l.7.l942

die Schule zunächst in den Deutschen Kulturverband ein. Später

am l.7.l943 widerrief er seine Entscheidung hinsichtlich des

Gebüudes und der Gebäudeunterhaltung und übertrug beides auf

die Stadt Pilsen, die bereits vorher vom Deutschen Kulturver-

band die Trägerschaft hinsichtlich der Regie und des übrigen

Sechaufwandes übernommen hatte. Das Protektorat trägt wie

bisher den Personalaufwand.

4.) Ehemaliges Mädchen-Reform-Realgymnasium in Pilsen,

ehemaliger Träger: Deutscher Verein für höher Mädchenerziehung

in Pilsen.

Die Schule wurde vor Errrichtung des Protektorats

nach Staab (Sudetengau) verlegt, sodass der Beauftragte für

Organisationen lediglieh Über das Schulgebäude, in dem heute

eine dffentliche tschechische Volks- und 'Hauptschule unter-

gebrecht ist, zu befinden hatte, Das Gebäude und die Gebäude

unterhaltungslast wies er ab l.8.44 in die Stadt Pilsen ein,

 e d  d d e

eingewiesen htte. Träger des übrigen Sachaufwandes (öffentliche

Volks- und Hauptschule!) ist ebenfalls die Stadt Pilsen. Auch

bei dieser Schule trägt das Protektorat den Personalaufwand.

5.) Deutsche Wirtschaftsoberschule (ehemalige Handelsakademie)

83108

in Prag,ehemaliger Träger: Gremium der Prager Kaufmannschaft.

Der Beauftragte für Organisationen hat die Sehule

dem Zentralverband für Handel in Böhmen zugewiesen, der Triger

des gesamten Sachabfwandes ist. Das Protektorat trägt wie

bisher nur den Personalaufwand.

Hetel



Ministeramt

St.S. IV 0-34 a /42

Prag, den 14. 11. 1944.

(/.

1) An die

Abteilung III

Betriffti

Auflösung der deutschen Schulerhaltungevereine im Protektorate.

Anlagens

5 Vorgänge.

Im Jahre 1942 liefen wegen Auflösung der Schulerhaltungsvereine

Verhandlungen, die jedoch nicht zum Abschluß gelangten. In Frage standen da-

mals die Träger und Schulerhaltungevereine nachbezeichneter Schulens

1./ Deutsche Oberschule für Mädchen, Prag II, Charvatgasse 5.

Träger: Verein zur Erhaltung und Förderung des Deutschen Midchen-Lyseums

in Prag II.

Angegebenes Reinvermögen: RM 414,596.--, Wert des Schulgebäudes: RM 469.480

2./ Deutsche Oberschule für Mädchen in Mährisch-Ostrau.

Träger: Mädchen-Lyzealverein in Mihrisch-Ostrau.

Angegebenes Reinvermögen: RM 66.800.- Kein Gebäudebesitz.

3./ Deutsche Handelsakademie in Pilsen.

Träger: Verein der Deutschen Kaufleute und Industriellen in Pilsen und

Ungebung.

Reinvermögen 1942: RM 374,992.-. Eigenes dreistöckiges Schulgebäude mit

Einrichtung und kleinem Garten.

4./ Ehem. Midchen-Reform-Gymnasium in Pilsen.

Träger: Deutscher Verein für Höhere Mädchenerziehung in Pilsen.

Reinvermögen: RM 47,870,-, Bigenes Schulgebäude.

Außerdem ist noch eine Deutsche Wirtschaftsoberschule für Jungen und

Mädchen genannt, deren Träger nicht angegeben ist.

Vermögen rund RM 409.000.-, Eigenes Gebäude.

Ich bitte um Feststellung,

I

1./ ob diese Schulen und Schulerhaltungavereine noch bestehen,

2./ wieweit die Schulerhaltungsvereine noch Träger von Schulen und Eigen-

tümer von Schulgebäuden sind,

3./ falls die Schulgebäude der Schulerhaltungsvereine nicht mehr schuli-

schem Zwecke dienen, in welcher Weise sie jetzt verwendet werden und

4./ ob sich in den Vermögeneverhßltnissen in der Zwischenzeit wesentliche

Verlinderungen ergeben haben.

-/



140

Die gleichen Feststellungen bitte ich auch besüglich der deut-

schen Wirtschaftsoberschule für Jungen und Kädchen in Pilsen zu veran-

lassen.

Die früheren einschlägigen Verhandlungen der Gruppe für Unter-

richt und Kaltus sind gegen Rüickgabe angeschlossen.

9. 4.7,1072,

Im Auftrages

20.72.

Ru".

83107



Betrifft:
Auflösung der deutschen Schulerhaltungsvereine,
im Protektorate.
Bei Errichtung des Protektorates waren, soweit sich
aus dem Vorgang entnahmen lässt, im Protektorate folgende deut-
sche Sehulen vorhanden, die von Schulerhaltungsvereinen erhalten
wurden:
a) Brünn:
1.) Deutsche Frauenfachschule mit Lehrerinnen-
bildungsanstalt.
Träger: Frauenerwerbsverein Brünn.
Verein gelöscht: Auf die Stadt Brünn überge-
gangen (Sehule und Vermögen).
2.) Deutsche Handelsschule.
Träger: Deutscher Handels- und Fachschulverein
in Brünn.
Verein gelöscht, Vermögen und Schule von der
Stadt Brünn übernommen.
b)
Mahrisch-ostrau:
Deutsche Oberschule für Mädchen.
Träger: Mädchen-Lyzealverein in Mährisch-Ostrau.
Kein Gebäudebesitz
Reinvermögen 1942 angegeben:RM 66,800.--.
c)
Pilsen:
4.)
Deutsche Handelsakademie.
Träger: Verein der deutschen Kaufleute und Indu-
striellen in Pilsen und Umgebung.
Eigenes dreistöckiges Schulgebäude mit Einrich-
tung und kleiner Garten in Pilsen, Nenadogasse 33.
Reinvermögen 1942:RM 374.992.--
(.8
DeuteoheHendels-Atademie, Shem. Mädchen-Reform-
Gymnasium in Pilsen, jetzt lehrstehendes Mietob-
jekt.
Träger: Deutscher Verein für höhere Mädchener-
ziehung in Pilsen.
Das Schulgebäude diente*zür Unterbringung der
deutschen Volks- und Bürgerschule für Jungen bis
Ende l941 und beherbergt derzeit eine tschechi-
sche Schule.
Reinvermögen des Vereins 1942 RM 47.870.--,
3.)
Deutsche Wirtschaftsoberschule für Jungen und
Mädchen.
Träger - Vermögen 1942 rund RM 409.000.--,
Davon Gebäudewert rund RM 342.000,--.
d) Pragi
1) Deutsche Fachschule für Frauenberufe.
Prag-I., Bartholomeusgasse 8.



18e

Im Jahre 1941 von der Stadt Prag übernommen,

2. Deutsche Oberschule für Mädchen, Prag-II, Charvatgasse 5,

Träger: Verein zur Erhaltung und Förderung des Deutschen

Mädchen-Lyzeums in Prag-II.

Reinvermögen 1942, RM 414.596.-.

TCaaae

83106



St.S. IV O - 34/42.

Prag, den 14. April 1942.

Herrn Ministerialrat Hansel.

In Sachen Auflösung von deutschen Schulerhaltungsver-

einen im Protektorat bitte ich um die baldgefällige Er-

ledigung der hies. Zuschrift vom 23.2.d.Js. - Zeichen

St.S. IV O - 34/42.

+e.

Sh

Gruppe Unterricht und Kultus

II

Prag, den 8. Mai 1942

Nr._I_10_=_1_III_G_1_=182/42

Urschriftlich

mit den noch hier befindlichen Akten wieder zugeleitet.

Iryeng teps.

Meine Stellungnahme zur Frage des Überganges

der Vermögenswerte der aufzulösenden bezw, aufgelösten

Wer.

deutschen Schulerhaltungsvereine habe ich im Zusammen-

8 /0

hang mit der im Zuge befindlichen Übernahme der Pilse-

ner Handelsakademie durch das Protektorat dargelegt.

Diese Stellungnahme vom 8. Mai - I 1o, E III G 1 -

182/42 geht Ihnen mit besonderem Schreiben zu.

Im

©.10-84a/42
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Im einzelnen werden in den Anlagen vorgelegt:

1.) Schreiben des Beauftragten für Organisationen vom 1o.2.42,

I 12 II Dr. Ro/A-35-1/3 betr. Stellungnahme zu einem Berichte

des Kulturverbandes der Deutschen über die Einweisung der Ver-

mögenswerte der aufgelösten bezw. aufzulösenden deutschen Schul-

erhaltungsvereine auf den Kulturverband der Deutschen(@lhm ES/-)

145

2.) Das Aktenstück E III G betr. Deutsche Oberschule für

Mädchen ( ehem. Öffentl. Deutsches Vereins-Mädchen-Reformreal-

gymnasium ) in Prag II.

3.) Das Aktenstück E V F 144 betr. den deutschen Handels- und

Fachschulverein Brünn und den deutschen Frauenerwerbsverein Brünn.

4.) Das Aktenstück E V F betr. die Frauenfachschule des deut-

schen Prager Frauenerwerbsvereins.

Der Vorgang „Übernahme der Pilsener Handelsakademie durch

das Protektorat" befindet sich als Anlage bei der Ihnen zugelei-

teten, oben erwähnten.Stellungnahme vom 8. Mai - I 1o, E III G 1 -

182/42.

Im Auftrage:

gez: Fitzek i.V.

Beglaubigt:

tcher

130

Ranilel

Angestellte

icoo Bireage

gehgedacie

83105

4a

1t

caltre



82tb

Ministerialrat Dr. Heckel

Prag, den 3o. Juli 1942.

20

Herrn

Oberregierungsrat G i e s ,

im H a u s e.

Anbei leite ich Ihnen einen Vermerk, den ich an Herrn

Ministerialdirigenten Dr, Fuchs gesandt und von ihm wieder zurück-

-

erhalten habe, mit der Bitte um Ihre Stellungnahme, zu. Das Problem

entnehmen Sie aus diesen Vermerk. Zu den Ausführungen von Herrn

Dr, Fuchs bemerke ich, daß der Gebäudeaustausch in Pilsen bereits

durchgeführt ist, da ich mich im Interesse der Förderung des deut-

schen Schulwesens über die formale Hemmung, daß eine tschechische

Schule in einen dem Kulturverband gehörenden Grundstück unterge-

bracht wird, hinweggesetzt habe,

Ich würde die Sache auf sich beruhen lassen und Sie nicht

damit behelligen, wenn mir nicht Herr Rotermund vor seinem Urlaub

erzählt hätte, daß er mit Ihnen schon einmal über das Problem der

Regelung der Eigentumsverhältnisse an den deutschen Privatschulen

gesprochen habe und daß Sie seiner Meinung beigetreten seien.

Halten Sie es für zweckmäßig und sehen Sie einen Weg, die

Frage noch einmal an den Herrn Staatssekretär heranzubringen? Die

Sache berührt die Frage des Weiterbestehens des Kulturverbandes

überhaupt nicht. Es handelt sich nur darum, daß die Schulgebäude

in öffentliches Eigentum überführt werden sollten, während die son-

stigen etwa vorhandenen Vermögenswerte der privaten Schulvereine

selbstverständlich Eigentum des Kulturverbandes bleiben sollen.

Der Kulturverband selbst legt auf die Schulgebäude, die meistens

sehr hoch belastet sind, kenen Wert', Unsomehr als die deutschen

Schulen inzwischen in einer Reihe von Fällen im Austauschwege ande-

Heilel

re bessere Gebäude erhalten haben.

brgang! Et &

%i0/00. us



Ministerialrat Dr.Heckel

Prag, den 24.Juli 1942

21

Herrn

Ministerialdirigent Dr.F u c h s

im Hause

vorzulegen.

Wie Sie mir neulich sagten,hat der Herr Staatssekretär

entschieden, daß das Grundvermögen der bisherigen deutschen Schul-

vereine, also auch die Schulgebäude, auf den deutschen Kulturver-

band übergehen solløn,Sie meinten,eine Gegenvorstellung im Augen-

blick sei zwecklos.

Nun habe ich neulich in Pilsen folgendes erlebt:

Im Zuge des Austausches verschiedener Schulgebäude, der

den Deutschen die besten, den Tschechen die minder guten Gebäude

zuweist, muß die tschechische Handelsakademie ihr modernes, vor-

zügliches Schulgebäude für deutsche Schulen freimachen und wird

in das Gebäude der deutschen Handelsakademie verlegt. Die deutsche

Handelsakademie, bisher Eigentum des Schulvereines, ist nunmehr

Eigentum des Kulturverbandes. Es entsteht also der groteske Zu-

stand, daß in dem  dem deutschen Kulturverband gehörigen Gebäude

eine tschechische Schule untergebracht ist. Selbstverständlich

habe ich mich durch diesen Schönheitsfehler nicht in den notwendi-

gen Maßnahmen stören lassen, die eine wirkliche Verbesserung der

deutschen Schulverhältnisse mit sich bringen. Dabei habe ich übri-

gens feststellen müssen, daß im Zuge einer kleineren, früher durch-

geführten Austauschaktion, derselbe Zustand in Pilsen schon einmal

herbeigeführt worden ist. Eine tschechisckå Mädchenschule sitzt

gleichfalls in einem Kulturverbandgebäude,fwährend die deutsche

Schule in dem besseren tschechischen Schulgebäude untergebracht

worden ist.

Diese Beispiele zeigen doch deutlich, daß die jetzt ge-

troffene Entscheidung den heutigen Gegebenheiten und Bedürfnissen

nicht entspricht. Sie findet ihre Begründung in den Tendenzen des

Jahres l94l,das deutsche Schulwesen zu verreichlichen. Von daher

gesehen wäre es natürlich mißlich gewesen, deutsche Schulgebäude

in das
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in das Eigentum des Protektorats zu überführen, die nachher unter

Umständen vom Reich beansprucht worden wären. Jetzt aber steht

fest, daß eine Verreichlichung des deutschen Schulwesens nicht

in Frage kommt. Das gesamte Schulwesen ist deutsch geleitet, das

Protektorat ein Bestandteil des Deutschen Reiches. Ich sehe also

wirklich keinen Grund, der gegen die Überführung der Privatschul-

gebäude in das Eigentum des Protektorats und damit in Staatseigen-

tum spricht. Der jetzige Zustand behindert Schulplanungsmaßnahmen,

wie das von mir angeführte Beispiel zeigt, denn in der Gruppe I 10

bestanden vor meinem Herkommen vielfache Hemmungen gegen den Aus-

tauschplan u.a. gerade deswegen, weil- die Schulgebäude verschie-

denen Rechtsträgern gehörten.

Würde unter diesen Umständen nicht vielleicht doch eir

neuer Vorstoß der Gruppe I lO zweckmäßig sein? Auch der Kultur-

verband ist über die Erbschaft,die er gemacht hat, nicht restlos

glücklich, da die Privatschulvereine durchwegs hoch verschuldet

sind. Ich weiß dies von Herrn Oberndorfer.

Herlel

Yerm Po Rat &Hedal

Egon g t T  rmtte

anFel Falln Jeffne bey beb Wel.

I Hofuf, Sth Kai Je mn rete oi degl.Dapin

Mron. Mop fiy la my sy wm Heg fud

fom se gninto ansaffalar shf

yu.crrenfin?

Frichs 28/7.
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Gruppe Unterricht und Kultus

Prag, den 8. Mai 1942.

I l0 Nr.E III G l-182/42.

22

Dem

Herrn Leiter der Abteilung I

im H a u se

mit der Bitte um Weiterleitung vorgelegt.

Zur Frage der Übernahme der Deutschen Handelsakademie Pilsen

durch das Protektorat wird, wie folgt, Stellung genommen:

Es trifft zu, daß sich die Gruppe Unterricht sowie die

Gruppe Finanz mit der von dem Verein der deutschen Kaufleute und

Industriellen für Pilsen und Umgebung beantragten Übernahme der

Deutschen Handelsakademie durch das Protektorat einverstanden erklärt

haben. Ausschlaggebend hierfür war die Erwägung, daß

l.) die Schulen wie im übrigen Reichsgebiet grundsätzlich

öffentliche Träger haben sollen, und

2.) mit der Übernahme der Anstalt durch das Protektorat der

Übergang der. finanziellen Schullasten von dem bisherigen

finanziell schwachen Schulträger auf die breitere.Schulter

des finanziell stärkeren Protektorats verbunden ist. Dieser

Gesichtspunkt war deshalb mit entscheidend, weil aus wieder-

holten Subventionsanträgen des Vereins zu entnehmen war, daß

er nicht in der Lage ist, die Anstalt finanziell so zu

fördern, wie es in ihrem Interesse unbedingt notwendig ist.

Schließlich erschien

3.) der Übergang der Vermögenswerte des Vereins auf das Protek-

torat deshalb unbedenklich, weil das Protektorat gemäß

Artikel 1 des Führererlasses über das.Protektorat Böhmen

und Mähren vom l6. März l939 " zum Gebiet des Großdeutschen

Reiches " gehört und daher kein Grund vorhanden war, dem

Protektorat als Träger der Schullast nicht auch deren Ver-

mögenswerte anzuvertrauen. Nur auf diese Veise war eine

völlige Entlastung des Pilsener Schulvereins herbeizuführen,

worauf es diesem in erster Linie ankam. Der Gedanke, die

realen Vermögenswerte dem Verein zu belassen oder-gar auf

einen anderen privaten Träger z.B. den Deutschen Kulturver-

. band zu übertragen, wurde damals noch nicht erwogen.

Sollte
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Sollte die Entscheidung des Herrn Staatssekretärs, daß das Ver-

mögen der Deutschen Schulvereine auf den Kulturverband der Deut-

schen zu übertragen ist, so aufzufassen sein, daß das gesamte Ver-

mögen der Deutschen Schulvereine, insbesondere auch das der Schule

unmittelbar gewidmete Grundvermögen ( Schulgebäude, Turn-und Spiel-

plätze ) und das Schulinventar auf den Kulturverband der Deutschen

übergehen sollen, so müßte hierzu allgemein noch folgendes bemerkt

werden:

1.) Die Übertragung empfiehlt sich zunächst aus den Gründen

nicht, die oben unter den Ziffern 1, 2 und 3 angeführt

worden sind.

2.) Hiervon abgesehen muß darauf hingewiesen werden, daß die

Aufteilung der Unterhaltslast in die einem privaten Träger

zu übereignenden Vermögenswerte und die dem öffentlichen

Träger aufzubürdende sonstige Schullast ein novum dar-

stellt, das im übrigen Reichsgebiet kein Vorbild hat.

3.) Ein Grund, eine derartige Aufteilung vorzunehmen, läßt

sich nicht anführen. Der Gedanke, daß das einem deutschen

Schulverein gehörige Vermögen nicht gut auf das Protektorat

oder eine andere öffentlich- rechtliche Körperschaft im

Protektorat übertragen werden könne, wäre für die Zeit des

früheren tschecho-slowakischen Staates sicher richtig ge-

wesen, für die heutigen staatsrechtlichen Verhältnisse kann

er aber nicht mehr ausschlaggebend sein. Das Protektorat

ist ein Teil des Deutschen Reiches und steht unter deutscher

oitr

Aufsicht. Das Reich wird deshalb jederzeit dafür sorgen,

daß mit den Vermögenswerten der ehemaligen deutschen Schul-

8310

vereine durch die Protektoratsbehörden kein Mißbrauch ge-

trieben wird. Die Schulvereine können daher heute verschwin-

den. Es ist auch nicht notwendig, sie in irgend einer Form,

etwa im Kulturverband der Deutschen ( als Vermögensträger )

fortleben zu lassen.

4.) Inzwischen hat die Stadt Prag bereits die dem Prager

Deutschen Frauenerwerbsverein gehörige Deutsche Frauenfach-

schule mit sämtlichen Vermögenswerten übernommen. Die dem

Frauenerwerbsverein in Brünn gehörige Deutsche Frauenfach-

schule in Brünn einschließlich der Lehrerinnenbildungsan-

stalt für Frauenberufe ist inzwischen unter stärkstem Einsatz

des
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des deutschen Regierungskommissars in Brünn durch den Beauftragten

für Organisationen ( Gruppe I / 12 ) mit den Vermögenswerten auf

die Stadt Brünn übertragen worden. Das Gleiche ist mit der selbstän-

digen Deutschen Handelsschule des Deutschen Handels-und Fachschul-

vereins in Brünn geschehen. In diesen Fällen haben keine Bedenken

obgewaltet, die Vermögenswerte der genannten Schulvereine auf die

Städte Prag bezw. Brünn übergehen zu lassen. Der etwaige Einwand,

es handele sich in diesen Fällen um eine deutsch geleitete Gemeinde

( Brünn ) bezw. um die von deutscher Seite maßgeblich beeinflußte

Stadt Prag ( deutscher Primator-Stellvertreter ), zwingt nicht dazu,

den Übergang der Vermögenswerte auf das Protektorat anders zu beur-

teilen. Ist dies im Hinblick auf die im Zuge befindliche Verwaltungs-

reform ( Durchsetzung der Protektoratsbehörden mit deutschen Beamten )

schon allgemein nicht angängig, so ganz besonders nicht im Hinblick

auf das das Schulwesen betreuende Ministerium für Schulwesen und

Volkskultur, das in allen wichtigen Schlüsselstellungen mit Deutschen

besetzt ist ( deutsche Sektionschefs, deutscher Präsidialchef ).

5.) Wird jetzt der Weg beschritten, bei den noch vorhandenen deutschen

Vereinsschulen den Kulturverband der Deutschen zum Vermögensträger

der Schulen zu machen, so wird - abgesehen von der Schaffung des

oben erwähnten Novums - die gerade Linie verlassen und eine unsyste-

matische Regelung getroffen. Das erstrebenswerte Ziel ist : Schul-

lastenträger einschließlich des Trägers der Vermögenswerte muß ein

öffentlich-rechtlicher Träger sein, sei es eine Gemeinde, ein Ge-

meindeverband oder eines der Länder Böhmen und Mähren, oder-sei es

das Protektorat selbst.

6.) Die Trennung in Vermögensträger und sonstige Schullastenträger

widerspricht dem Grundsatz der Vereinfachung der Verwaltung, denn

die Trennung muß notwendig zu Wechselbeziehungen führen. Reibungen

sind nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern, wenn es sich um die

Aufbringung finanzieller Mittel und um sonstige wichtige, beispiels-

weise bauliche Maßnahmen handelt, wahrscheinlich. Diese Erschwerung

des Verwaltungsvorgangs entfällt, wenn die öffentlich- rechtliche

Trägerschaft vollständig ist, d.h. auch die Vermögenswerte mit um-

faßt.

7.) Der Austausch der Schulgrundstücke mit anderen Schul- oder sonstigen

Grundstücken
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Grundstücken des öffentlichen Trägers wird erleichtert, wenn

der Träger ein öffentlicher ist.

8.) Der Kulturverband der Deutschen wird für die Bereitstellung

z.B. der Schulgebäude vom Protektorat oder dem sonstigen öf-

fentlichen Träger Miete fordern müssen, die so bemessen sein

muß, daß sie nicht nur die Aufbringung der Zinsen, Steuern,

u.s.w. gewährleistet, sondern darüber hinaus auch noch Mittel

für die Verwaltung der Vermögenswerte dureh den Kulturverband

( Personalaufwand ) abwirft. Diese Ausgaben gehen zu Lasten

des öffentlichen Trägers und, wenn dieser das Protektorat ist,

mittelbar zu Lasten des Reiches. Entfällt die Vermögensverwaltung

des Kulturverbandes, tritt in entsprechendem Umfange eine Er-

sparnis ein. Es ist finanzwirtschaftlich nicht gerechtfertigt,

einem öffentlichen Träger zugunsten einer privaten Organisation

Lasten zuzumuten, wenn der öffentliche Träger ohne, zumindest

aber ohne nennenswerte Erhöhung seiner eigenen finanziellen

Lasten, diese Aufgaben selbst erfüllen kann.

9.) Es ist selbstverständlich auch eine Regelung möglich, die dem

öffentlichen Träger sämtliche Lasten zuweist, also auch dieje-

nigen La_sten, die nach den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts

sonst der Eigentümer selbst aufzubringen hat ( bauliche Unter-

haltung, Zinsen, Steuern. ) In diesem Falle würde der Kulturver-

band der Deutschen keine Miete, sondern nur einen Anerkennungs-

zins fordern können. Aber selbst dann wäre die Aufteilung der

Trägerschaft in zwei Faktoren nicht erstrebenswert, da die Mög-

lichkeit, daß es zu verschiedenen Auffassungen zwischen Eigen-

tümer und Nutznießer kommt, jederzeit gegeben ist. Verwaltungs-

erschwerung statt Vereinfachung der Verwaltung würde auch in

diesem Falle immer noch die nachteilige Folge sein.

.Wenn es nun auch nieht als unbedingt notwendig bezeichnet

werden kann, daß sämtliche Vermögenswerte der privaten deutschen Schul-

vereine einem öffentlichen Träger zugewiesen werden, so muß ich doch

vorschlagen, wenigstens das der Schule unmittelbar gewidmete Grund-

vermögen ( die Schulgebäude, etwaige Turn-und Spielplätze ) und das

Schulinventar auf einen öffentlichen Träger übergehen zu lassen.

Zur Frage der Überleitung des sonstigen Vermögens ( insbe-

sondere etwaigen Barvermögens ) der privaten deutschen Sehulvereine

8310N

auf
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auf den Kulturverband der Deutschen muß darauf hingewiesen werden,

daß diese Schulvereine keine Schülerunterstützungsvereine, sondern

regelrechte Schulunterhaltungsvereine gewesen sind, denen u.a. mit

Rücksicht auf die Verpflichtung zur Schulunterhaltung auch das Schul-

geld zufloß und die gelegentlich auch aus öffentlichen Mitteln zum

Teil recht erhebliche Subventionen erhielten. Wenn jetzt alle Pflich-

ten dieser Vereine, die in den meisten Fällen erhebliche hypothekari-

sche Verpflichtungen zugunsten der Schulbauten eingegangen sind, auf

einen öffentlichen Träger übergehen würden, dann müßten folgerichtig,

von dem Grundstückvermögen und dem Schulinventar abgesehen, auch die

sonstigen Vermögenswerte, da sie ja ihrem Wesen nach der Schulunter-

haltung zu dienen haben, mit auf den neuen Schulerhalter übergehen.

Ich bitte daher zu entscheiden, ob

1.) das der Sehule unmittelbar gewidmete Grundvermögen

( Schulgebäude, etwaige Spiel-und Sportplätze ) und

das Schulinventar, sowie

2.) das sonstige Vermögen auf den Kulturverband der Deutschen

übergehen sollen.

Im Falle der Pilsener Handelsakademie wird die abschlie-

Bende Regelung je nach Ausfall dieser Entscheidung getrof-

fen werden. Ich bitte aber, es bei denjenigen Fällen, in

denen bereits die vollständige Übernahme des Sehulvermögens

und der Schule eines deutschen Schulvereins durch einen

öffentlichen Träger erfolgt ist, bewenden zu lassen.

Abschließend sei bemerkt, daß noch eine Regelung hinsicht-

lich folgender Vereine getroffen werden muß, deren Rechtsverhältnisse

bisher noch nicht geändert worden sind, mit deren Regelung der Beauf-

tragte für Organisationen ( Gruppe I / 12 ) z. Zt. aber ebenfalls be-

faßt ist :

1.) Verein zur Erhaltung und Förderung der deutschen Mädchen-

Oberschule in Prag,

2.) Deutscher Verein für höhere Mädchenerziehung in Pilsen,

3.) Mädchen- Lyzealverein in Mähr.Ostrau.

Ich
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Ich bitte, meine Stellungnahme dem Herrn Staatssekretär

zu unterbreiten.

Im Auftrage:

gez. Fitzek i.V.

Beglaubigt:

tifc her.

Aanilel

Angestellte.
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Dem

Herrn Ministerialdirigenten Dr. F u c h s

gehorsamst vorgelegt.

Der neue Entwurf ist eine Umarbeitung des ersten.

Ihm ist eine Besprechung zwischen Herrn Oberregierungsrat

Dr. G i e s und dem Unterzeichneten voraufgegangen. Herr

Oberregierungsrat Dr. Gies brachte dabei zum Ausdruck, daß

bei der bisherigen Entscheidung (Übergang sämtlicher Ver-

mögenswerte der privaten deutschen Schulvereine auf den Kul-

turverband) möglicherweise davon ausgegangen sei, daß diese

Vereine nicht gleichzeitig auch Eigentümer von Schulgebäuden

u.s.w. seien. Man hat die Vereine damals wohl nur für Schüler=

bezw. Schulunterstützungsvereine gehalten. Herr Oberregierungs-

rat Dr. Gies gab zu erkennen, daß die Angelegenheit noch ein-

mal überprüft werden würde.

Ich bitte deshalb, die Stellungnahme der Gruppe vom

8. Mai d. J. nunmehr dem Herrn Staatssekretär zuzuleiten.

Rum
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St.S. IV O - 34/42.

Prag, den 14. April 1942.

r

1. Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

14. IV. 1942

Herrn Ministerialrat Hansel.

In Sachen Auflösung von deutschen Schulerhaltungsver-

einen im Protektorat bitte ich um die baldgefällige Er-

ledigung der hies. Zuschrift vom 23.2.d.Js. - Zeichen

St.S. IV O - 34/42.

2. Wv. am 15.#.1942 bei dem Unterzeichner.
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St.S. IV O - 34/42.

Prag, den 23. Februar 1942.

6

3

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Ministerialrat Hansel.

In Ihrer Gruppe sollen Vorgänge über die Auflösung von

deutschen Schulerhaltungsvereinen im Protektorat existie-

ren. Der Herr Staatssekretär winscht die Vorlage dieser

Vorgänge. Ich darf um die entsprechende weitere Veranlas-

sung bitten.

7

2.) Wv. am 10.5.1942 bei dem Unterzeichner.

Lnebecoorgelegt am 40d #t

10.4.42

C



Büro des Staatssekretärs

beim Reichsprotektor

in Bühmen und mähren.

29. OKT. 1941

Aktenvermer

k

Betrifft: Verein der deutschen Kaufleute und Industriellen

für Pilsen und Umgebung.

Die Gruppe Kultus und Unterricht hat sich auf Antrag des

Vereines vom 28.ll.1940 damit einverstanden erklärt,dass

sich der Verein auflöst und das Vermögen von der Protek-

toratsregierung übernommen wird.

Die Aufgabe des Vereines ist die Erhaltung der deutschen

Handelsakademie in Pilsen_; das Vermögen beträgt

K 3,749.923.88,/meist Liegenschaftsbesitz/.

Nachdem der Beauftragte für Organisationen seine Tätigkeit

aufgenommen hat - es ist hier die Zuständigkeit des Beauf-

tragten gegeben - wurde der Vorgang von der Gruppe Kultus

und Unterricht zur Mitzeichnung abgetreten.

Nach der grundsätzlichen Entseheidung des SS-Gruppenführers

Frank würde das Vermögen dieser Organisation auf den Kultur-

verband der Deutschen zu übertragen sein.

Ich bitte daher zu entscheiden, ob die vorgefasste Entschei-

dung der Gruppe Kultus und Unterricht rückgängig zu machen

ist und das Vermögen dem Träger der deutschen Schulerhal-

tungsvereine zu übertragen ist.

anase

I1

2X

Prag,den 28.Uktober 1941.
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und Mähren 8 Heimechulen ünd zwar: 2 Oherschuler für Jungen

Obersehule und Gymnasium für tanger 2 Oberschulen für

Mädchen, 1 Obereohule Für Jungen und aädchen /Jamnits/ und je

eine Hauptschule wnd Volksschule für Jungen, welche inagesamt

von rund 75o Sohülern besucht werden.

Herbcl



Abteilung
III
III c Nr. E III E - 46.
Prag, den 9. September 1943
An den
Herrn
Staatsminister
4-Obergruppenführer K.H. F r a n k
im H au s e.
Betrifft: Deutsche Heimschulen in Böhmen wd Mähren.
Bezug  _: Schreiben vom 28. August 1943, St.S. IV 0-40 le/42.
1.)
Mit Beginn des Schuljahres 1943/44 wurde die
deutsche Heimschule in P r a g XVI mit 7 Gymnasialklas-
sen und mit 4 Oberschulklassen, die im Laufe der nächsten
Zeit auf normale Stärke aufgefüllt werden sollen, eröffnet.
Von den 138 Jungen der Oberschul- und der Gymnasialklassen
sind 86 Heimschüler. Es besteht der Plan, noch einen " Er-
zieherzug " als 6. Oberschulklasse aufzubauen. Die Jungman-
nen dieses Zuges, die den Erzieherberuf an Heimsehulen zuge-
führt werden sollen, werden schon während ihres Studiums als
Unterrichtshelfer eingesetzt.
Da die erforderliche Eisenzuteilung noch nicht bewilligt
ist, konnte der völlige Ausbau der Waschräume nøch night durch-
geführt werden. Desgleichen sind wegen laterialmangel auch die
Sicherungsarbeiten an den Fundamenten noch nicht vollendet.
2.)
Die Heimschule (Oberschule für Jyngen)- in
L i b e j o w i t z wurde durch Einweisung eines 3. Zuges
alsgebaut und besteht nun aus dem 3., 4. und 5. Zug.
Das Material zur Fertigstellung der Wasch- und Duschräume
wurde inzwischen beigestellt, sodaß mit der Vollendung dieser
Anlagen in der nächsten Zeit gerechnet werden kann.
3.
Die zwei neuen deutschen Heimschulen in Bad
Po d iebrad und in F r i ed land a.Q. werden
demnächst eröffnet.
Die Bauarbeiten in den für die Unterbringung der deut-
buing ging hiw l.9.
schen Heimschule in P o d i e b r a d angemieteten Schloß
stehen im 1. Bauabschnitt vor der Beendigung ; die für den
3.3,m. 2, lnl
2. Bauabschnitt vorgesehenen Arbeiten konnten mit Rücksicht
in Duchnvied
auf die noch ausstehende Ausnahmegenehmigung bisher nicht in
Angriff genommen werden. Hierüber habe ich näheren Bericht
mit meiner Vorlage vom 27. August 1. J. auf St. S. IV O - 57/43
OWI
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vom 21. 8. 1943 erstattet.

In die Heimschule P o d i e b r a d' werden 2 Aufbauzüge

(ein 3. und 4. Oberschul-Zug) samt den Erziehern als geschlossene

Stammeinheiten von der deutschen Heimschule in Lüdinghausen ein-

gewiesen. Mit dem Aufbau wird der Hundertschaitsführer Gregory

beauftragt.

4.)

Zur Unterbringung deredeutschen Heimschule ( Ober-

schule für Mädchen ) in Friedland afO, wurde mit 1. September l.J.

ein Teil des dortigen Klostergebäudes der Borromäerinnen angemietet.

Ausbaumöglichkeiten sind für die Schule in diesem Objekt gegeben.

Durch das bestehende Internat, das nach Abbau der tschechischen pmi-

vaten Handelsschule im nächsten Jahr ganz verfügbar wird, sind die

notwendigen Einrichtungen für Wohnzwecke und für die Verpflegung

der Heiminsassen gesichert. Da nur geringe Instandsetzungsarbeit

erforderlich sind, kann die Schule eröffnet werden, sobald die ha

ratgegenstände, Wäschestücke für die Schlaf- und Waschräume sowie

das fehlende Küchen- und Tischgeschirr bereitstehen. Die Beschafiong

dieser Gegenstände stößt aber augenblicklich, wie bei Podiebrad,

noch auf Schwierigkeiten.

Auch nach Friedland ist die Abordnunt geschlossener Stammein-

heiten mit ihren Erziehern vorgesehen. Es werden 2 Züge der Ober-

schule für Mädchen aus Potsdam - Hermannswerder unter Leitung der

Studienrätin Dr. F u c h s nach Friedland verlegt.

55351
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St.S. IV 0 - 40^{ $e/42.

Prag, den 28. August 1943.

V2

l.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Heckel.

In Sachen Einrichtung von Heimschulen im Protektorat be-

ziehe ich mich auf die dort. an den Herrn Staateminister

gerichteten Vorlagen vom l0. und ll.5.d.Js. - Zeichen III

C-Nr. E III - E bezw. A OOl und bitte um eine erneute

Mitteilung über den Stand der Angelegenheit.

22320

2.) w. am 28.9.1943 bei dem Unterzeichner.

S

tedepbotgelegt am....
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Herrn

Catge

11MA00

Staatssekretär, K.H. F r an k ,

im Czernin - Palais .

Betrifft: Deutsche Heimschulen im Protektorat .

Auf Grund neines mindlichen Vortrages anläeslich

der Besichtigung des Sehlosees Jungfern - Breschan über die

Durchführung der Bauarbeiten fiir die dinrichtung deutecher

Heimsehulen lege ich nachstehend folgenden Bericht über den

Stand der Arbeiten vor  vgal

CLTEADE

opue nn 

Heimgynnacium Preg - Smichow ,

Heimoberschule Libejowitz bei Budweis ;

zur Ausnahmebewilligung eingereicht :

Heimoberschule Podiebrad ,

Heimoberschule Kuttenberg.

Für die Beendigung der Bauarbeiten im Heingymna -

siun Prag ist noch der Ausbau eines Waschraumes urd die Durel

führung der Pundamentsicherungsarbeiten mit den demit zusam-

menhängenden Instandsetzungen in dem von der Luftvaffe abge-

tretenen Gebäudeteil erforderlich. Der Antreg auf Ausnahme -

genehmigung liegt seit dem 6.4.lg43 bei dem Gebietsbeauf-

tragten für die Regelung der Bauvirtschaft, Oberregierungs

rat Saupe, vor .

Im Verlauf der Durchführung der Bauarbeiten im

Schloss Libejowitz wurden grössere Bauschäden festgestellt

(verfaulte Deckenbalken und Peuchtigkeitsschäjlen im Erd -

Ch2204-QM
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Erdgeschoss), die eine Erweiterung des ursprünglich an -

genommenen Bau rogrammes herbeigeführt haben. Die Instand-

setzungen müssen unter allen Umständen durchgeführt werden,

da nach dem derzeitigen Zustand eine Gefährdung der Sicher-

heit innerhalb des Gebäudes eintreten-karn. Von der Ertei -

lung der Ausnahmegenehmigung für diese zusätzlichen Arbei -

ten hängt der Portgang der in Durchführung begriffenen Bau -

arbeiten und damit die rechtzeitige Fertigetellung des Umbau

es ab.

Die Planung des Schlosses Podiebrad erfolgte, maehdem

die Inspektion der deutschen Heimschulen von dem Heten

Reichsminister Speer die Zusage erhielt, dass die eaßosder -

lichen Baustoffe aus einem Sonderkontingent zugeteilt werden

Der erste Bauabschnitt, der ohne Kontingente zur Durc

rung gelangen soll, wurde -um bis zum Beginn des nete

Schuljahres einen Tefl des neuen Schlosses schon bezugiver

tig herzurichten, am 15.3.1943 zur Ausnahmegenehmigung ein -

D g eTO

Für den Aufbau einer neten Anstelt in Kuttenberg soll

an Stelle des für später in Aussicht genommenen Jesuiten-

Collegs das frühere tschechische Realgymnasium vorläufig für

die Unterbringung von 6o Jungmannen hergerichtet werden.Die

geringfügigen Bauarbeiten wurden am 15.3.l943 zur Ausnahme -

bewilligung angemeldet .

Da, so eit mir bekannt ist, die Inspektion der deut -

schen Heimschulen mit einer vollen Belegung der angeft en

Objekte zu Beginn des neuen Schuljahres rechnet und,

geäussert, auch Kinder aus bombengeschädigten Getieten t

diese Anstalten aufgenommen verden sollen, wäre lcgtal

dige Genehmigung zur Fortführung der Restarbeiten -bees

Durchführung der beantragten Bauarbeiten sovie die Zuteilung

der notwendigsten Eisenmengen für sanitäre Einrichtungen ,

soveit sie nicht für Podiebrad aue dem Sondcrkontingent zur

Verfügung gestelit werden, erforderlich .

Ein entsprechender Hinweis an den Gebietsbeauftragten

für die Regelung der Bauwirtschaft würde es mir ernöglichen,

die gestellten Aufgaben zu dem von-der Inspektion der Heim -

schulen gewünschten Zeitpunkt zuyerfiülen .

Im Auftrage

55349

gez.Mittmeyer ,

Beglaubigt:
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Abteilung III

Prag, den 11. Mai 1943.

IIIc A 001

Schnellbrief

An den

Herrn Staatssekretär

11. MAL1943

im Hause.

Betrifft: Durchführung von Bauarbeiten für Heimschulen.

Im Sinne des Erlasses vom 23.3.1943, I 1 d -

6 12o, Abschnitt III, 1, bitte ich um die Ermächtigung zur

Durchführung der begonnenen Arbeiten für den Umbau und die

Einrichtung folgender deutscher Erziehungsstättent

1. Podiebrad, Deutsche Heimschule,

2. Kuttenberg, Deutsche Heimschule (in Zukunft Nationa po-

litische Erziehungsanstalt).

Der Generalbevollmächtigte für die Regelung

der Bauwirtschaft, Reichsminister S p e e r , hat mit sei-

ner Entscheidung vom 21. 4. 1943, G.B. 4o8 k/18/43-X b, die

Wichtigkeit der Instandsetzung und Herrichtung Pon Heigschu-

len anerkannt. In das vordringlichste Programm wurde imzwi-

schen die Heimschule in Podiebrad mit einem Bauvorhaben im

Rahmen von RM 2oo.ooo.-- aufgenommen. Dem Gebietsbeauftrag-

ten für die Regelung der Bauwirtschaft im Gebiete des Pro-

tektorates Böhmen und Mähren liegen die obigen Projekte be-

reits seit einiger Zeit zur Erteilung der Ausnahmebewilli-

gung vor.

dectet
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A bte il u ng II

Prag, den 10. Mai 1943

35

III c-Nr. E III - E

-

An den

Herrn Staatssekretär

im Ha u s e

Betr.: Deutsche Heimschulen in Böhmen und Mähren.

Bezug: Auftrag vom 3. Mai 1943, St.S IV 0 - 40²b/42.

204

Über den gegenwärtigen Stand der Deutschen Heimschulen

in Böhmen und Mähren lege ich folgenden Bericht vor:

I. Nach Durchführung der wesentlichsten Bauarbeiten und Be -

schaffung des notwendigsten Inventars wurden bereits er-

öffnet:

a) P r a g : Deutsche Heimschule, Gymnasium file duangen, in

Prag XvI, mit 6 Zügen. Die Züge 4 - 6 sind derzeit moch

schwach, werden aber laut Mitteilung der Heimschulinspektion

Berlin in e twa 6 Wochen durch Zuweisung weiterer lo0 Jung-

mannen aufgefüllt. Von den 85 Schülern des Heimgymhasiums

sind 37 Heimschüler und 48 Stedtschüler.l Durch Zuteilung des

Studienrats B o d e als Ersatz für den bisherigen Anstalts-

leiter Studienrat S e r b s e r ist die gedeihliche Weiter-

entwicklung der Schule gewährleistet.

P

Da bish r die beantragte Eisenzuteilung noch nicht erfolgte,

konnte der große Waschraum nicht fertiggestellt werden.

Weiter sind noch Sicherungsarbeiten an den Fundamenten er-

forderlich, wofür die Ausnahmegenehmigung eingereicht wurde.

b)

L i b e j o w i t z: die Heimschule, Oberschüle für Jungen,

ist am 27.2.l943 eröffnet worden. Abs Anstaltsleiter hat die

Inspektion der Heimschulen in Berlin Studienrat U e z

abgeordnet./ Zur Zeit befindet sich hier der 3. und 4. Zug

mit 42 Jungmannen. Damit ist der beziehbare Teil des Gebäu-

Malsbactol ezet des 1

\0-401e/42
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des voll belegt. Die Zuweisung weiterer Jungmannen erfolgt

nach Perigstellung der in Durchführung stehenden Bauarbeiten

im älteren Gebäudeteil.

Zur Fertigstellung der Waschräume ist noch eine geringe Eisen-

zuteilung, die bereits länger beantragt ist, erforderlich.

Ebenso wird die Ausnahmegenehmigung für die Bauarbeiten, die

wesentlich im Zusammenhange mit der statistischen Sicherheit

des Gebäudes und der Erhaltung der Bausubstanz stehen, erwartet.

Besondere Initiative- entwickelt der Anstaltsleiter neben sei

Bemühungen un die Beendigung der Bauarbeiten und den Ausbau

der Schule auch in politischer Hinsicht. Im Zusammenwirken

mit der Ortsgruppe der NSDAP des 5 km entfernt liegenden Wodnia-

ist in einem größeren Rahmen die Feier des Heldengedenktages

and

die Verpflichtung der Jugend mit anschließenden Vergleichs-

singen durchgeführt worden. Auch die tschechische Bevölkerung

des Gebietes, der die Heimschule wirtschaftliche Vorteile bietet,

bringt dieser Schuleinrichtung Interesse entgegen.

II.Mit Begin des neuen Schuljahres l943/44 kann im Falle günstiger

Regelung der bauwirtschaftlichen Angelegenheiten anlaufen:

Podiebrad, Deutsche Heimoberschule: Für die Unterbringung wurde

das Podiebrader Schloß von der Kurverwaltung inzwischen angemie-

tet. Die Instandsetzung und Herrichtung hat der Generalbevoll-

mächtigte für die Regelung der Bauwirtschaft, Reichsminister

S p e e r, mit seiner Entscheidung vom 2l.4.l943 , G.B. 408 k/18/

43 - X b, als kriegswichtig anerkannt. Der Erläuterungsbericht

mit einem Bauprogramm im Rahmen der eingeräumten Summe von

RM 200.000.- liegt vor. Die für den Gesamtumbau, vor allem

Ausbau der sanitären Einrichtungen, erforderlichen Kontingente

sollen nach Zusage des Reichsministers Speer besonders zugeteilt

werden. Sobald die erforderlichen Kontingente zugeteilt werden,

können die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt nach Regelung

der Arbeitseinsatzfrage in Angriff genommen werden. Um die Er-

 teilung der Ausnahmebewilligung wurde bei dem Gebietsbeauftrag-

ten für die Regelung der Bauwirtschaft in Böhmen und Mähren

angesucht.

III.Weitere Heimschulen:

Die

55347
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Die Errichtung weiterer Heimschulen ist vorgesehen in:

Friedland a/O, Kremsier, Wittingau u. ev. Jungbunzlau.

Die Errichtung dieser Heimschulen wird jedoch davon abhängen,

ob es gelingt, die geeigneten Gebäude ausfindig zu machen,

in denen sich bereits Küchen- und Waschanlagen vorfinden, da

die Neueinrichtung solcher Anlagen heute nicht möglich ist.

VAMMDN



St.S. IV 0 - 40{² b/42.

Prag, den 3. Mai 1943.

92

l.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Heckel.

In Sachen Einrichtung von Heimschulen im Protektorat bitte

ich um eine weitere Mitteilung über den Stand der Angelegen-

heit.

2.) Wv. am 3.6.1943 bei dem Unterzeichner.



Gruppe Unterricht

Prag, den 8. Oktober 1942

I 10 Nr. E III-E-103/42

Duto'dos Sipasjektetice

An den

tR. asotektot

Herrn Staatssekretär

in Buhman s mancen

Eng 10. 0KT. 1942

im Hause

Betr.: Deutsehe Heimschulen in Böhmen und Mähren.

Bezugi Auftrag vom 28.7.42- St.S IV 0 - 4o1/42.

Auf Grund der Besichtigungen und Besprechungen mit dem

Stabsführer der Inspektion der Deutschen Heimschulen in Berlin,

SS-Sturmbannführer Dr. Schmidt, ist der gegenwärtige Stand der

Heimschulen in Böhmen und Mähren folgender:

Heimgymnasium in Prag.

Das Deutsche Gymnasium in Prag III wurde umgewandelt in ein

Heimgymnasium mit den Klassen 1 bis 6. Die Klassen 7 und 8

waren in Oberschulform geführt, die Schüler wurden auf die be-

stehenden Oberschulen in Prag aufgeteilt.

Der Antrag der Inspektion der Deutschen Heimschulee, das

Deutsche Gymnasium in Prag III in éin Heimgymnasium zu überiihren,

wurde von der autonomen Schulverwaltung begrüßt, weil die Anstalt

seit Jahren schwach besucht war - in 6 Klassen waren kaum 11

Schüler - und weil man sich durch die Umwandlung in ein Heim-

gymnasium einen Zuzug aus dem übrigen Reichsgebiet und damit eine

Stärkung der Anstalt versprach.

In 2 Elternversammlungen wurden die Eltern über die

Aufgaben und Ziele der Heimschulen aufgeklärt.

Die Umwandlung in ein Heimgymnasium hatte zur Folge:

1. Mischlinge 1. und 2. Grades und Tschechen ohne deutsche

Staatsangehörigkeit wurden ausgeschieden;

2. Jungen aus dem Hochadel und aus den Kreisen, die kirchlid

stark gebunden sind, traten aus. Die Zurückführung von anderen

Jungen, die aus verschiedenen Mißverständnissen heraus aus den

Gymnasium ausgetreten und vorläufig an anderen Höheren Schulen

in Prag untergebracht worden varen, ist in die Wege geleitet.

Die Schülerzahl am Heimgymnasium ist vorläufig gering,

auch einschließlich der Meldungen aus dem übrigen Reichsgebiet,

Die Inspektiog der Deutschen Heimschulen hat daher in Aussicht

N

geste llt

24/g1-92
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gestellt, die Züge 1 und 2 durch Zuweisung von Jungen

auf je 4o aufzufüllen. Der Heimschulaufbau wird infolge-

dessen von unten her erfolgen, die übrigen Klassenzüge

werden im wesentlichen Tagesschüler haben.

Die übrigen Heimschulen in Böhmen.

Die übrigen in Aussicht genommenen Heimschulen werden

nach Vollendung der Bau- und Instandsetzungsarbeiten im

Laufe des Schuljahres eröffnet, und zwar

Podiebrad als Heimoberschule,

Libejowitz als Heimhauptschule,

Sbirow als Heimoberschule.

Die für Libejowitz und Sbirow gemeldeten Sehüler

werden zunächst in Prag im Heimgymnasium untergebracht und

auch schulisch betreut.

Heimschulen in Mähren.

Die Errichtung von Heimschulen in Mähren ist in dem

Augenblicke vorgesehen, wo die für Böhgen vorgesehenen fest-

stehen. Als vordringlich zu behandeln ist dann die Er-

richtung einer Heimoberschule für Mädchen in Groß-Meseritsch

Das hierfür ausgezeichnet geeignete Gebäude ist derzeit von

der KLV beschlagnahmt und bis auf weiteres nicht verfügbar.

Ichdarf jetzt schon bitten , das Gebäude später für Zwecke

der Heimschulen sicherstellen zu lassen.

Als weitere Heimschule in Aussicht genommen ist die

dreiklassige Oberschule im Aufbau in Friedeck.

Lehrkräfte.

Von den Lehrkräften des Deutschen Gymnasiums in Preg

III wurden 4 übernommen. Außerdem unterrichten an dem

Heimgymnasium 2 Lehrer der LBA mit je 6 Stunden. Die noch

fehlenden 7 Lehrer hat die Inspektion der Deutschen Heimschu-

len bis zum 15. 1o.1942 zugesagt, inzwischen die Zusage

allerdings fernmündlidh wieder eingeschränkt.

Dem Leiter der Anstalt ist es inzwischen gelungen,

2 Lehrer aus einem Reservelazarett in Prag vorübergehend zuge-

wiesen zu bekommen.

Zur Erfassung all' der Jungen in Böhmen und Mähren,

deren Eltern zum Betreuungskreis der Heimschulen gehören, ist

ein Aufklärungs- und Werbefeldzug im Garge.

gez. He e ke l

Becl ubigt:

lr

55344
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Prag, den 28. Juli 1942.
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EPASSE

A

1

1942

1)

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Ministarialrat Heckel,

Die mát dex dort. Vorlage vom 19.v.Mts. - Zeichen I 10 E

I E-5 übermittelte Aufzeichnung Über das Ergebnis der Be-

Teisungen und Besprechungen am 17. und 18.v.lts., betref-

fend die Einrichtung von Heimschulen im Protektorat, het

dem Herrn Staataeekretür vorgelegen, Der Herr Staatssekre-

tär wünscht, über die Entwicklung der Angelegenheit auf

dem Laufenden gehalten zu werden. Pür die entsprechende

weitere Veranlassung bin ich zu Dank verbunden.

Po

mJe

2) Wv. am 28.10.1942 bei dem Unterzeichner.

28.12.42.

 da

P

22393
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Gruppe Unterricht
Prag, den 31. Juli 1942
I/1o- EIE- 5
f/9rf
39
U
DP
in bohmen uvo maleen.
Dem Herrn
Eine -3. AUG. 1942
Staatssekretär
berichte ich über den Stand derrEinrichtung von Heimschulen im
S te c  T  t S  
folgendes:
Alsbald nach dem Besueh des Obergruppenführers Heismeyer
wurde die Bauverwaltung beauftragt, zu untersuchen, welche Bauar-
beiten an den genannten Objekten notwendig und durchführbar sind.
Außerdem wurde die Beschlagnahme der Ordensschule in Libejowitz
in die Wege geleitet, Am 2l. und 22, Juli waren Sachbearbeiter
der Heimschulinspektion aus Berlin hier, die die in Frage kommen-
den Objekte nochmals besichtigten und mit denen die Sofortmaßnahmen
endgültig festgelegt wurden.
Im Herbst werden eröffnet:
1.) Eine Heimschule mit 8 Klassen in Gymnasialform in dem ehemaligen
erzbischöflichen Konvikt in Prag. Die Bauarbeiten srgd bereits
im Gange, nachdem mit der Obersten Rechnungskontroilbenörde,
die ihrerseits Anspruch auf das Grundstück erhob, eihe Einigung
über die Benutzung des Gebäudes erzielt worden ist.
2.) Eine Heimoberschule mit zunächst 2 Klassen in Libejowitz.
3.) Eine Heimoberschule mit zunächst 2 Klassen in Zbiroh (neues
Objekt, das bisher noch nicht zur Erörterung gestanden hatte).
Die Schüler werden teils aus dem Reich gestellt, teils
aus dem Protektorat. Lehrer stellt teils die Heimschulinspektion,
teils werden sie durch Austausch mit tschechischen Lehrern aus dem
Reich gewonnen.
Zu den übrigen, in der Aufzeichnung von 19.6.1942, genamn-
ten Objekten ist zu bemerken:
a.) Groß-leseritsch ist KLv-Lager und kann nicht freigegeben werden
b.) Mit Rücksicht auf die Baubeschränkungen können die erforderli-
chen großen baulichen Herrichtungsarbeiten in Protivin zur
Zeit nicht durchgeführt werden.
c.) Hinsichtlich der Eignung von Schloß Podiebrad für Heimschul-
zwecke sind nachträglich Zweifel aufgetaucht. Die Untersuchun-
gen
St.1O-48-a142
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gen der Bauverwaltung schweben noch.

d.) Schloß Swetla kommt für eine Heimschule zunächst nicht

in Frage.

Anfang September werde ich über den Stand der An-

gelegenheit weiter bericnten.

Helit

M Minlva

4m1t

Eingegangon

M 10.9,

Sere

Abtla. 1.

1 VII.19442

Hh. Onor.Kr.Willimger

M.B. lim Beypr

Hns
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Gruppe Unterricht

Prag, den 19. Juni 1942

5818021

Oh

Aufzeichnung über das Ergebnis der Bereisungen und der Besprechun-

gen am l7. und l8.ds.Mts. betreffend Einrichtung von Heimschulen

im Protektorat.

I.

l.) Das ehem. erzbischöfliche Konvikt und Gymnasium in

Prag ist für die Aufnahme einer vollen Heimschule für Jungen

hervorragend geeignet. Mit den Herrichtungsarbeiten kann sofort

begonnen werden, damit die Eröffnung der Heimschule im Herbst

1942 erfolgt. Es muß der Versuch gemacht werden, die Luftwaffe

und die Rechnungsabteilung einer autonomen Behörde, die Teile des

Gebäudes besetzt halten, zu entfernen.

2.) Das Objekt in Groß-Meseritsch ist für die Einrich-

tung einer vollen Heimschule für Mädchen gleichfalls hervorragend

geeignet. Die Herrichtung müßte sofort in die Wege geleitet wer-

den. Vorweg ist zu klären, daß die K.L.V. das Objekt für Heim-

schulzwecke freigibt.

3.) Das bisherige Juvenat (6 klassige Ordensschule der

Redemptoristen) in Libejowitz wird im Sommer frei und soll in

den Ferien zur Aufnahme einiger Klassen einer Heimschule herge-

richtet werden. Das Gebäude ist stark verwahrlost und bedarf

einer erheblichen Auffrischung. Immerhin wird der Betrieb im

Herbst aufgenommen werden können.

4.) In dem l0 km entfernten Schloß in Protivin könnte

später die andere Hälfte der Heimschule untergebracht werden,

wenn das Schloß hergerichtet ist. Mit der Herrichtung könnte

bald begonnen werden, damit das Objekt vielleicht im nächsten

Jahr zur Verfügung steht. Zunächst wäre zu klären, ob die K.L.V.

auf dieses Objekt verzichtet. Zur Zeit steht es leer.

5.) Im Schloß in Podiebrad wird einmal eine volle

Heimschule untergebracht werden können. Zur Zeit ist das Schloß

mit einer Gewerbeschule, einer Heilanstalt, Wohnungen und einer

Gaststätte belegt. Es wird der Versuch gemacht werden müssen

diese Einrichtungen herauszubringen und dann die Herrichtung des

Schlosses stückweise in Angriff zu nehmen. Aus politischen Gründen

wird auf
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wird auf die Einrichtung einer Heimschule in diesem Stammschloß

des Böhmenkönigs Georg v.Podiebrad besonders Wert zu legen sein.

6.) Ob das Schloß Swetla für die Einrichtung einer

kleinen Heimschule (etwa eirier Hauptschule) oder eines Schulungs-

lagers geeignet ist, bedarf noch näherer Prüfung. Das Gebäude

scheint sehr feucht zu sein. Eine eingehende bauamtliche Unter-

suchung wird stattfinden müssen.

7.) Das Schloß in Doberschisch, dessen Rechtsverhält-

nisse noch zu klären sind, erscheint für eine Heimschule eder

für eine N.S.E.A. nach Lage und Baugestaltung besonders geeignet.

8.) Es wird zu prüfen sein, ob in dem zum Schluß des

Schuljahres aufgelösten Juvenat in Freistadt (Nordmähren),

Teil einer Heimschule Platz findet.

9.) Das Jesuitenkolleg in Kuttemberg und das Sch oß

in Frauenberg kommen für Heimschuleinrichtungen nicht in F agg

II.

Es wurde festgelegt, daß wenigstens zunächst der Kern

der Schüler der Heimschulen aus dem Reich zu stellen ist. Pazu

würden deutsche Kinder aus dem Protektorat und gegebenenfalls

eindeutschungsfähige tschechische Kinder in diese Heimschulen

aufgenommen werden, die aber später möglichst in das Altreich

überführt werden sollen.

Bei dem besonderen Lehrermangel im Protektorat äüssen

die Lehrer der Heimschulen aus dem Reich mitgeschickt werden

Es wird nur in Einzelfällen möglich sein; Lehrer aus dem Protek-

torat den Heimschulen noch zuzuweisen.

Die Heimschulen werden vom Protektorat als Schulträger

errichtet, ihre Finanzierung erfolgt also aus autonomen Mitteln,

jedoch wird das Reich Zuschüsse bewilligen.

III.

Mit der Klärung der Rechtslage hinsichtlich der unter

I genannten Objekte und mit ihrer Freistellung muß sofort be-

gonnen werden. Ebenfalls ist sofortiger Beginn der Bauarbeiten

in Prag, Meseritsch, Libejowitz, möglichst auch in Protivin und

Podiebrad

55341

-

7M
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schaffung der Einrichtung bereiten. Hier kann die Heimschul-

inspektion wahrscheinlich helfen, da sie größere Bestände von

   aa t 

mit größter Beschleunigung eine Zusammenstellung des benötigten

Inventars herzustellen, die der Heimschulinspektion zu übermitteln

ist.

IV.

Darüber hinaus wird allgemein der Versuch gemacht wer-

den müssen, noch weitere als die genannten Objekte zu sichern.

Hierfür kommen vielleicht aufgelöste tschechische Lehrerbildungs-

anstalten oder sonstige Schulen in Frage. In diesem Zusammenhang

wird überhaupt vom Schulministerium dafür Sorge zu tragen sein,

daß die Gebäude geschlossener Schulen nicht von anderen Dienst-

stellen belegt werden, sondern der Schulverwaltung erhalten

bleiben.

Dem Herrn Staatssekretär

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Genehmhaltung vorzulegen.

Heckel



b t e i l u n g III

Prag, den 5.September 1944

III/2 - C 2700 Kuttenberg

:

42

An

EEE

Herrn Dr.G i e s

im H a u s e

S C  c de  Tee S

Die Nationalpolitische Erziehungsanstalt in Kuttenberg

ist am 2l.April ds.J. eingeweiht worden (vergl. Ihren Vorgang

St.M.IV O-83 h/43). Das Gebäude der Regierungstruppe, das ehem.

Jesuitenkolleg, ist nicht beansprucht worden, da der Wehrmacht-

bevollmächtigte seinerzeit die Freigabe ablehnte, weil die

Regierungstruppe anderweit nicht untergebracht werden könne

und weil politische Gründe gegen die Verlegung der Regierungs-

truppe

$\0-59^{/42}$
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truppe sprechen.

Herte

S

46805
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St.M. IV 0 - 59{ 0/42.

Prag, den 1. September 1944.

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Heckel.

In Sachen Verlegung der autononen Regierungstruppe aus

Kuttenberg beziehe ich nich auf die dort. Vorlage vom

18.3.V.Js. - Zeichen Nr. E III - G 1 - l89 und bitte um

eine baldgefüllige Mitteilung über den derzeitigen Stand

der Angelegenheit.

2.) wv. am 1.lo.1944 bei dem Unterzeichner.



Der Reichsprotektor
Prag IV.den 18. März 1943
in Böhmen und Mähren
Fernsprechanschlüsse: Pr0g 60141, 31945, 60951, 64458.
44
Der Leiter der Abteilung III
E III - G 1 - 189
Nr.
Es wird geboton, diosos Geschäliszoichon und don
Gogenstand bel wolleren Shreibon anzugoben.
Konten dor Obarhasso:
Postsparkansonkonto Nr. 98 500 und Girokonto bei
dor Nationalbank für Böhmen und Mähren in Prag.
Abschrift
An den.
Wehrmachtbevollmächtigten
Herrn Generalleutnent T o u s s a i n t
1273
in Preg.
Betr.: Verlegung der autonomen Regierungstruppe aus Kuttenberg.
Unter Bezugnahme auf die Besprechung des unterzeichneten
Leiters der Abteilung III + Schulverwaltung * mit Herrn General-
leutnant Toussaint über die Verlegung der autonomen Regierungs-
truppe aus Kuttenberg anlässlich der Gründung einer National-
politischen Erziehungsanstalt in Kuttenberg benenne ich als ge-
eignete Objekte für die anderweite Unterbringung der Regierungs-
truppe:
a/ den modernen Klosterbau der Salesianer in Prag-Kobilis
b/ die Gebäude der Bergakademie in Pibrans
c/ das äusserst geräumige Prämonstratenserkloster
Seelau bei Gumpolz und nahe Pilgrems.
Wer die Objekte zu a/ und e/habe ich mich mit der
Gestapo - SS-Obersturmführer O b e r h a u s e r - verständigt.
Ihre Freimachung könnte über die Kirchensektion des Schul-
ministeriums urd die Gestapo jederzeit durchgeführt werden.
Das Objekt zu b/ steht zur Zeit leer. Seine Eignung für Wehrmachte
unterbringung ist in anderem Zusammenhang bereits früher fest-
gestellt worden. Dieses Objekt befindet sich noch in der Hand
des Bds - Standartenführer W e i n m a n n -, der aber in einer
Vorbesprechung grundsätzliche Bedenken gegen seine Freigabe für
die angeregten Zwecke nicht erhoben hat. Ich bitte sich mit
ihm deswegen in Verbindung zu setzen.
 bo
An das
Ich
Büro des Herrn Staatssekretärs
imHause
10 A0MD7 VA8
PEEGOESDLENO OSCOSLOQOE
5
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Ich weise noch einmal darauf hin, dass am 1. Septe mber

1943 die Nationalpolitische Erziehungsanstalt in Kutten-

berg in dem Gebäude des ehem. tschechischen Realgymnasiums

anläuft, das dem ehem. Jesuitenkolleg, in dem die Regie-

rungstruppe untergebracht ist, benachbart ist. Die nach-

barliche Unterbringung einer Nationalpolitischen Erziehungs-

anstalt und tschechiséhen Militärs halte ich aus den

persönlich besprochenen Gründen für bedenklich, sodass

ich besonders dankbar wäre, wenn eine Läß ung bis zum

1. September 1943 gefunden werden könnte.

Abschrift übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme.

In Auftrage:

gez. Dr. H e c k e l

Beglaubigt:

Angestellte.

Rom ld

27
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Reinefarth) sind entsprechend durch Schnellbrief verständigt

worden.

Hehel

46893
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Der Oberlandrat

Prag l., den

9. März 1943.

Infpettent bes Reldépcotellore

Ufergasse 7

45

2-300 v.W./Sch.

Nr.

Eo wird gebeten, diefes Gefchäftezeichen und

ben Gegenftand bei weiteren Schreiben an

zugeben.

An

den persönlichen Referenten des Herrn Staatssekretärs K.H.Frank

Herrn V-Obersturmbannführer Ministerialrat Dr. G i e s

in Prag.

Meine Erhebungen/bezüglich Unterkunftsmöglich—

keiten für die Regierungetruppe in Kuttenberg haben ergeben,

dass in meinem Inspektionsbereich nur Pibrans in Frage kommen

kann. Aus beiliegendem Bericht bitte ich alles Weitere zu ent-

nehmen.

In der Stadt Prag kommen nur die noch vorhan-

denen Klöster (event. Kloster Strahow) in Prage.

Im Lande Böhmen käme nach meinen Feststellungen

einstweilen nur der Standort Pardubitz in Betracht. In diesem

Falle müsste allerdings die deutsche Polizei, die sehr weit-

räumig untergebracht ist, zusammenziehen.

I Anlage.

a .

    g

 I  
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y, Heilabl 25,3,
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Der Bezirkshauptmann in Pibrans

Pibrans, den 4.März 1943.

Reichsauftrageverwaltung

9h

Akt.Z. 052

An den Herrn

Oberlandrat

Inspekteur des Reichsprotektors

in Prag I

Ufergesse 7.

Betrifft: Unterbringung eines Truppenteiles.

Vorgeng: Verfügung von 26.Februar 1943 2-300 v.W/Sch /Lageberich

In der Stadt Pibrans sind zur Zeit die Hochsehul-

gebäude unbelegt. Es war geplant, hier eine Waffenechule der 

in Stärke von l.000 - 1.500 Menn unterzubringen. Der Kommandeur

der Nachrichtenschule der Waffen- aus Nürnberg ist hier im

vergangenen Herbet zur Besiehtigung gewesen. Er vereprach,

mir entspreehende Mitteilung zukommen zu lassen. Bis heute habe

ich jedoch noch keine Nachricht erhalten. In der vergangenen

Woehe hat ein Y-Unterscharführer der Panzertruppe die Hoch-

schulgebäude erneut besiehtigt. Ich bin jedoch hiervon nicht

informiert worden und konnte deshalb nichte Näheres in Erfah-

rung gebracht werden. Für den Fall, dass die Waffen-/ die

Hochschulgebäude nicht in Anspruch nimmt, dürfte eine Unter-

bringung von 500 Mann ohne jegliche Sehwierigkeiten durchführ-

bar sein.

Ich weise jedoeh darauf hin, dass die Wohnungs-

verhäiltnisse in Pibrans kataetrophal sind. 6 und 8-köpfige

Protektoratsfamilien haben hier mitunter nur einen einzigen

Wohnraum, der zugleich als Küche und zum Sehlafen genügen

muss. Es dürfte deshalb ausserordentlich schwer sein, auch

nur einige breuchbare Wohnungen freimachen zu können.

IoV.

gez. Löechner.
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tau Obedlenbeat in Beoo.

0e s0 g

Prag, den 9. März 1943.

Nr. 2-3oo v.W./Sch.

Abschriftlich

Herrn Ministerialrat Dr. H e c k e l

in P r a g III,

Schulministerium

unter Bezugnahme auf die fernmindliche Unterredung zur

gefl. Kenntnisnahme übermittelt. Ich darf Sie ergebenst

bitten, festzustellen, ob die Waffen-ij für das Hochschul-

gebäude noch Interesse hat, andernfalls würde ich Pibrens

zur Unterbringung der Regierungetruppe in Vorschlag brines

Gez. Dr. Frhr. von Watter.

aits

46801



Der Oberlandrat

27. Februar 1943.

Prag I., den

Inspetenr des demoprotelton

Ufergasse 7

47

4-106 v.W./Sch.

540000

a2s

E

Eo wird gebeten, diefes Gescäfrezeichen und

den Gegenstand bei weiteren Schrriben an-

in Doh

augeben.

Cing. -1.1n2 1943

An den

persönlichen Referenten

des Herrn #-Gruppenführers und Staatssekretärs K.H.Frank

Herrn /-Obersturmbannführer Ministerialrat Dr, G i e s

in Prag.

Betrifft: Nationalpolitische Erziehungsanstalt in Kuttenberg.

Indem ich auf mein Schreiben vom l6.Oktober l942

und unsere wiederholten mündlichen Besprechungen Bezug nehme,

übermittle ich Ihnen anbei noch Abschrift eines Schreibens

an Herrn Generalleutnant Toussaint vom 27.Oktober l942 zur

gefl. Kenntnisnahme. Aus demselben geht hervor, dass der Herr

Wehrmachtbevollmächtigte sich bereits grundsätzlich mit der

Freimachung des Klostergebäudes in Kuttenberg einverstanden

erklärt hat. Sobald geeignete Ersatzunterkünfte für die Re-

gierungstruppe gefunden sind, werde ich mir erlauben, über

Sie an den Herrn Generalleutnant Toussaint heranzutreten.

Einstweilen habe ich nur den Chef des Stabes, Herrn General

Ziervogel, oberflächlich kurz in's Bild gesetzt. Auch er wird

versuchen, Ersatzstandorte zu finden.

Huth

M3

1 Anlage.

b.w.!
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St.S. IV 0 - 59² a/42.

Prag, den 17. März 1943.

206 nng

1.) Vermerk:

General Toussaint hat sich dem Herrn Staatssekretär

gegenüber mit der Wegnahme der Regierungstruppe

Kuttenberg einverstanden erklärt. Allerdings hatte

Toussaint den Wunsch, daß zuvor die Frage der E

unterkünfte und -wohnungen in einer befriedigenden

Form geklärt und daß weiterhin die Wegnahme nicht

überstürzt werde. Wie mich Oberlandrat Freiherr v.

Watter unterrichtet hat, soll in Aussicht genommen

sein, die Regierungstruppe nach Pibrans zu legen.

2.) Wv, am 17.4.1943 bei dem Unterzeichner.

ttt 1acaa

waitg

46800



Abschrift.

Der Oberlandrat

Prag, den 27.0ktober 1942.

Inspekteur des Reichsprotektors

48

HB

An

den Wehrmachtbevollmächtigten

beim Reichsprotektor und

Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren

Herrn Generalleutnant T o u s s a i n t

in P r a g XIX

Platz der Wehrmacht 5.

Sehr verehrter Herr General!

Pür die von Ihnen ausgesprochene Bereitwilligkeit,

das von der Regierungstruppe belegte Klostergebäude in Kut-

tenberg nötigenfalls für deutsche Zwecke freizugeben, darf

ich Ihnen nochmals verbindlichst danken. Von Ihrer gütigen

Zusage, das Gebäude demnächst einmal mit deutschen Vertretern

des Schulministeriums besichtigen zu dürfen, werde ich in

der nächsten oder übernächsten Woche Gebrauch machen. Wir

werden uns dann erlauben, Ihnen endgültige Mitteilung darüber

zukommen zu lassen, bis wann mit einer Belegung des Klosters

für deutsche Zwecke gerechnet werden kann. Wie mir Sektions-

chef Oberlorfer mitteilte, eilt die ganze Angelegenheit nicht,

da erst vor kurzem in Königgrätz ein neues Gebäude bezogen

wurde und bei dem derzeitigen Menschenmangel eine weitere

Lehrerbildungsanstalt nicht sofort eröffnet werden kann, Das

Schulministerium legt jedoch -ebenso wie ich- den grössten

Wert darauf, in dem früheren deutschen Kuttenberg eine deut-

sehe Anstalt aufzubauen und wird daher versuchen, im nächsten

Jahr den Plan zu verwirklichen.

HeilHi tler!

Ihr ganz ergebener

gez. Dr.Frhr. von Watter.



Der Oberlandrat

16. Oktober 1942.

Prag I., den

Jualteur des Meproteo

Ufergasse 7

gELS

HB

Nr.

telmopone

Es wird gebeten, biejes Gefhüftszeichen und

Laaen

den Gegenstand bei weiteren Schreiben an-

sugeden.

En 20. ONT 1942

An

den persönlichen Referenten

des Herrn Gruppenführers und Staatssekretärs K.H.Frank

Herrn j-Obersturmbannführer Ministerialrat Dr. G i e s

in Prag.

Sehr geehrter Parteigenosse Gies!

Da ich Sie heute morgen selbst nicht sprechen konnte,

darf ich Ihnen auf diese Weise folgendes mitteilen:

Das Kloster in Kuttenberg ist zur Zeit von der Re-

gierungstruppe belegt. Es besteht nun die Möglichkeit, eine

deutsche Lehrerbildungsanstalt in das Kloster hereinzulegen.

Die Gelegenheit, auf diese Weise der einst deutschen Stadt

Kuttenberg wieder ein deutsches Gepräge zu geben und die

beherrschende Höhe mit deutschem Leben zu erfüllen, sollten

wir uns m.E. nicht entgehen lassen. Schon früher bestand ja

auch einmal der Plan, eine "Napola" nach Kuttenberg zu legen.

Die Hauptschwierigkeit besteht nun darin, dass die deutsche

Wehrmaeht während des Krieges an einen Standortwechsel der

Regierungstruppe nicht herangehen will. Ich glaube aber doch,

dass General Toussaint angesichts der volkspolitischen Be-

deutung der Angelegenheit mit sich reden lassen wird, wenn

aueh von Seiten des Herrn Gruppenführers ein entsprechender

Wunsch an ihn herangetragen wird. Ersatzstandorte zu finden,

dürfte ja wohl nicht so sehwierig sein. Ich wäre Ihnen nun

zu besonderem Dank verbunden, wenn Sie mit dem Herrn Staats-

sekretär einmal sprechen und ihn bitten würden, gelegentlich

einmal mit dem Herrn Wehrmachtbevollmächtigten zu sprechen.

$\0-59{42$



Ich selbstI würde bei General Toussaint die Angelegen-

eopo

-
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heit ebenfalls zur Sprache bringen.

PO

SE 30 0s

H e i l H i t l e r !

Ihr ergebener

46798
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Ministerialvat Dr. Heckel

Prag, den 5. März 1943.

Urschriftlich mit2 Anlagen

zurück.

Anlage 1) ist das beanstandete Schreiben, das seit dem

19.2. bereits nicht mehr existiert. An diesem Tage sind sämtliche

Ausfertigungen auf meine Veranlassung zurückgeholt und yon mir

persönlich verbrannt worden, Anlage 2) enthält das rightige

Schreiben, das allen Adressaten an Stelle des zurückgezogenen

Exemplars, von Minister Moravec neu unterschrieben, zugestellt

worden ist, Den Empfängern war mitgeteilt worden, daß versehent-

lich ein falsches nicht genehmigtes Konzept herausgegangen ist.

Alle Empfänger sind also seit Ende Februar bereits im Besitz

des richtigen Schreibens Anlage 2), das das gleiche Datum trägt

wie das zurückgezogene Schreiben.

Ich habe den Sachverhalt dem Herrn Staatssekretär er-

läutert und ihm außerdem berichtet, daß ich auf den Vorfall

hin bereits die entsprechenden Maßnahmen getroffen habe. Ich

habe den Regierung■rat H e r b s t in die Sektion V des

Schulministeriums nebenroverregierungsrat Dr. von Both/eingebaut.

2trEmtlustimg mm

M

Außerdem ist eine Ueberprüfung der Beamten der Sektion einge-

leitet worden. Den Minister Moravec trifft für diesen Vorfall

keine Verantwortung, da er erst gezeichnet hat, nachdem auch

ein deutscher Beamter den Vorgang mitgezeichnet hatte.

Der Herr Staatssekretär betrachtet damit die Sache als

erledigt. Er hat seine Worte: " Brief an Moravec" selbst durch-

gestrichen.

Hevel

Hiag n
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St.S. IV 0 - 73 e/42g.

Prag, den 3. März 1943-a
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Den angeschloesenen Vorgang übersende ich gegen Rückg

zur Kenntnis. Der Herr Staatssekretär hat sieh mündlich

noch dahin verbreitet, es sei unmöglich, daß Minister Mora-

vec in dienstlichen Schriftstücken den formellen Stand-

punkt vertrete, die tschechischen Hochschulen würden wie-

der eröffnet werden. Moravec könne weder solche Ansiehten

vertreten noch ähnliche Erwartungen fördern oder soger die

tägliche praktische Arbeit von solchen Thesen offizlell abz

hängig machen. Überdies nehme es Wunder, daß auf dem Senul-

sektor der deutsche Einfluß auf Moravec so gering sei und

offenbar nicht ausreiche, um bei diesem politisch gefähr-

liche Gedankengänge auszuschalten. Es erscheint zweckmäs-

sig, diese Ausführungen des Herrn Staatssekretärs in

ver

Stellungnahme zu berücksichtigen. z .dgibelss

Bouptgoren*

11978
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St.S. IV 0 - 73 e/42g.

Prag, den 3. März 1943.

1943

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

Herra Heckel.

Den angeschlossenen Vorgang übersende ich gegen Rückgabe

zur Kenntnis. Der Herr Staatssekretär hat aich mündlich

noch dahin verbreitet, es sei unmöglich, daß Minister Mora-

vec in dienstlichen Sehriftstücken den formellen Stand-

punkt vertrete, die tschechisohen Hochschulen würden wie-

der eröffnet werden. Moravec könne weder solche Ansichten

vertreten noch ähnliche Erwartungen fördern oder sogar die

tägliche praktische Arbeit von solchen Thesen offiziell ab-

hängig machen. Überdies nehme es Wunder,, daß auf dem Schul-

sektor der deutsche Einfluß auf Moravec so gering sei und

offenbar nicht ausreiche, um bei diesem politisch gefähr-

liche Gedankengänge auszuschalten. Es erscheint zweckmäs-

sig, diese Ausführungen des Herrn Staatssekretärs in Ihrer

Stellungnahme zu berücksichtigen.

en



Prag, am 24.Feber 1943.

52

Herrn

Staatssekretär, Ss-Gruppen-

DER PRIMATOR-STELLVERTRETER

DER HAUPTSTADT PRAG

führer

Karl Hermann F r a n k ,

G.Z.180/43.

Prag IV,

Czerninpalais.

10

Sehr geehrter Herr Staatssekretär !

24.51343

In der Beilage erlaube ich mir eine Abschrift eines Schreibens

des Ministeriums für Schulwesen an die Prager Stadtverwaltung

zu übersenden und Ihre Aufmerksamkeit vor allem auf Punkt 7

zu lenken, von dem ich glaube, dass er mit Ihren Ausflihrungen

vom 18.Oktober 1942 im Widerspruch steht. Das Schreiben ist

von Minister Moravee persönlich gezeichnet.

Heil Hitler !

Ihr sehr ergebener

/Prof.Pfitzner/
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Abschrift.

Ministerium für Schulwesen.

Zahl 5.563/1943 - V/1.

Prag, den 10.Feber 1943.

Betrifft: P r a g - Tschechische Filialuntersuchungsstelle

des allgemeinen Krankenhauses - Uebergabe des

Betriebes in die Verwaltung der Hauptstadt Prag.

Z.Z.Phys.

760-1-2 Ch-4 vom 27.1.1943.

An den

Magistrat der Hauptstadt P r a g ,

_in_P_r_a_l_:-.

In Ihrem oben bezogenen Schreiben führen Sie unter anderem an,

dass der Kurator der deutschen wissenschaftlichen Hochschulen in

Prag als Kommissar für die geschlossene Tschechische Karls-Univer-

sität in Prag bereits seine grundsätzliche Zustimmung erteilt hat,

dass die Tschechische Filialuntersuchungsstelle des Allgemeinen

Krankenhauses in Prag / früher Poliklinik der Tschechischen Karls-

Universität /betriebsmässig in die Verwaltung der Hauptstadt Prag

übergeben wurde.

Unter Berücksichtigung dieser Zustimmung treffe ich unter einem

die Verfügung, dass die Verwaltung des Betriebes dieses Instituts

zum l.Feber 1943 auf die Hauptstadt Prag unter nachstehenden Bedin-

tgen übergehe:

l./ Sämtliche Einrichtungen und Gegenstände, die Eigentum

der Protektorats-Schulverwaltung sind, überlässt das Ministerium

für.zchulwesen leihweise und unentgeltlich der Hauptstadt Prag.

Sämtliche sachliche Aufwände, sowie Erhaltung des Inventars

der Protektorats-Schulverwaltung gehen zu Lasten der Hauptstadt Prag.

2./ Die Miete samt Nebenverpflichtungen wird ven der Haupt-

Sa a  d 

werden. Die Höhe des Mietzinses teilt Ihnen die Landesbehörde in Prag

mit, der der Mietzins samt Nebenverpflichtungen zu refundieren ist.

3./ Allfällige Adaptionen und Readaptionen des Gebiudes werden

   d    d

dem Hausbesitzer auf Kosten der Hauptstadt Prag durchgeführt werden.

4./ Das gesamte Personal wird der Hauptstadt Prag zum Zwecke

des Betriebes der städtischen Poliklinik dienstlich zugeteilt werden.

5./ Den Personalaufwand des bisherigen Personals übernimmt

die Hauptstadt Prag.
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Eset tauid 6,/ Die Hauptstadt Prag wird über das Inventar aus den

bisherigen Räumen des genannten Institutes nicht verfügen.

Palls die Hauptstadt Prag eine Einrichtung für den Betrieb

im bisherigen Objekte dieses Instituts nicht benötigen wird,

teilt sie es dem Ministerium für Schulwesen zwecks weiterer

Veranlassung seitens der Protektorats-Schulverwaltung mit.

7./ Die leihweise Ueberlassung erfolgt nur bis zur Vieder-

eröffnung der tschechischen Hochschulen, deren Tätigkeit nur

zeitweilig eingestellt wurde. Hierdurch sehe ich den vorletzten

Absatz ihres Schreibens als beantwortet an.

8./vAbweichungen aller Art von den angeführten Bedin-

gungen ist die beiderseitige Zustimmung erforderlich.

Der Minister:

Moravec e.h.

1/975
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Wartreslul

Herm Hauptabteilungsleitor I

o

Betr.: Frihere teejedhioche/Universität.

Aus dem Pumkt 7 der Anlage bitte ieh zu ersehen, daß

der Herr Minister für Schulwesen Moravec in dienstlichen

Schriftstücken ganz formell die Ansicht vertritt, daß

die tschechischen Hochschulen wieder eröffnet werden

dürften. Ieh glaube nicht, daß der Herr Minister berech-

tigt ist, jetzt noch solche Ansichten zu vertreten, ähn-

liche Brwartungen zu fördern und sogar die tägliche

praktische Arbeit von solchen Thesen offiziell abhängig

zu machen.

Juers

Hauptabteilung I

Prag, den 22.2.43

4-Obereturmbannführer Dr.Gies

mit der Bitte um Vorlage an Gruppenführer
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Ministerium für Schulwesen

Zahl 5.563/1943 - V/1

Prag,

den 10.Februar 1943

Betrifft: P r a g - Tschechische Filialuntersuchungsstelle

des Aligemeinen Krankenhauses - Übergabe des Betriebes

in die Verwaltung der Hauptstadt Prag

Z.Z.Phys.

748-1-2 Ch-4 vom 27.1.1943.

Schnellbrief.

USA

An den

Magistrat der Hauptstadt Prag

in P r a g

In Ihrem oben bezogenen Schreiben führen Sie unter

anderem an, daß der Kurator der deutschen wissenschaftlichen

Hochschulen in Prag als Kommissar für die geschlossene Tsche-

chische Karls-Universität in Prag bereits seine grundsätzliche

Zustimmung erteilt hat, daß die Tschechische Filialuntersuchungs-

stelle des Allgemeinen Krankenhauses in Prag (früher Poliklinik

der Tschechischen Karls=Universit t) betriebsmäßig in die Ver-

waltung der Hauptstadt Prag übergeben werie.

Unter Berücksichtigung dieser Zustimmung treffe ich

unter einem die Verfügung, daß die Verwaltung des Betriebes

dieses Instituts zum 1.Februar 1943 auf die Hauptstadt Prag unter

nachstehenden Bedingungen übergehe:

1. Sämtliche Einrichtungen und Gegenstände, die Eigen-

tum der Protektarats=Schulverwaltung sind, überläßt das Ministe-

rium für Schulwesen bis aus Weiteres unentgeltlich der Haupt-

stadt Prag ■ur Benutzung.

Sämtliche sachliche Aufwände, sowie Erhaltung des

Inventars gehen zu Lasten der Hauptstadt Prag.

2. Die Miete samt Nebenverpflichtungen wird von der

Hauptstadt Prag der Protektorats-Schulverwaltung vierteljährlich

refundiert werden. Die Höhe des Mietzinses teilt Ihnen die

Landesbehörde in Preg mit, der der Mietzins samt Nebenverpflich-

tungen zu refundieren ist.

3. Allfällige Adaptionen und Readaptionen des Gebäudes

werden
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werden immer im Einvernehmen mit der Protektorats-Schulver-

waltung und mit dem Hausbesitzer auf Kosten der Hauptstadt Prag

durchgeführt werden.

4. Das gesamte Personal wird von der Hauptstadt Prag

zum Zwecke des Betriebes der städtischen Poliklinik dienstlich

zugeteilt werden.

5. Den Personalaufwand des bisherigen Personals über-

nimmt die Hauptstadt Prag.

6. Die Hauptstadt Prag kann über das Inventar aus den

bisherigen Räumen des genannten Instituts frei verfügen. Sie

wird jedoch den Bestand in dem Umfange erhalten, in dem er sich

zur Zeit der Übergabe befand.

Der Minister

D

11973



Abschrift.

Ministerium für Schulwesen.

Zahl 5.563/1943 - V/1.

Prag,den 10.Feber 1943.

Betrifft: P r a g - Tschechische Filialuntersuchungsstelle

des allgemeinen Krankenhauses - Üebergabe des

Betriehes in die Verwaltung der Hauptstadt Prag.

Z.Z.

Phys.

?

760-1-2 Ch-4 vom 27.1.1943

An den

Magistrat der Hauptstadt P r a g

in_P_r__g

In Ihrem oben bezogenen Schreiben führen Sie unter anderem an,dass

der Kurator der deutschen wissenschaftlichen Hochschulen in Prag als

Dommissar für die geschlossene Tschechische Karls-Universität in Prag

bereits seine grundsätzliche Zustimmung erteilt hat,dass die Tschechische

Filialuntersuchungsstelle des Allgemeinen Krankenhauses in Prag/ früher

Poliklinik der Tschechischen Karls-Universität / betrgibsmässig in die

Verwaltung der Hauptstadt Prag übergeben warden

Unter Berücksichtigung dieser Zustimmung treffe ich unter einen

die Verfügung,dass die Verwaltung des Betriebes dieses Instituts zum

1.Feber 1943 auf die Hauptstadt Prag unter nachstehenden Bedingungen üi-

bergehe :

1/ Sämtliche Einrichtungen und Gegenstände,die Eigentum der Pro-

tektorats-Schulverwaltung sind,überlässt das Ministerium für Schulwesen

leihweise und unentgeltlich der Hauptstadt Prag.

Sämtliche sachliche Aufwände,sowie Erhaltung des Inventars der

Protektorats-Schulverwaltung,gehen zu Lasten der Hauptstadt Prag.

2/ Die Miete samt Nebenverpflichtungen wird von der Hauptstadt

Prag der Protektorats-Schulverwaltung vierteljährlich refundiert werden.

Die Höhe des Mietzinses teilt Ihnen die Landesbehörde in Prag mit,der

der Mietzins samt Nebenverpflichtungen zu refundieren ist.

/
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3/ Allfällige Agaptationen und Readaptationen des Gebäudes werden

immer im Einvernehmen mit der Protektorats-Schulverwaltung und mit

dem Hausbesitzer auf Kosten der Hauptstadt Prag durchgeführt werden.

- 4/ Das gesamte Personal wird der Hauptstadt Prag zum Zwecke des Be-

triebes der städtischen Poliklinik dienstlich zugeteilt werden.

5/ Den Personalaufwand des bisherigen Personals übernimmt die Hapt-

stadt Prag.

6/ Die Hauptstadt Prag wird über das Inventar aus den bisherigen Räu-

men des genannten Instituts nicht verfügen.Falls die Hauptstadt Prag

eine Einrichtung für den Betrieb im bisherigen Objekte dieses Insti-

tuts nicht benötigen wird,teilt sie es dem Ministerium für Schulwe n

zwecks weiterer Veranlassung seitens der Protektorat-Schulverwaltung

mit.

7/ Die leihweise Ueberlassung erfolgt nur bis zur Wiedereröffnung der

tschechischen Hochschulen,deren Tätigkeit nur zeitweilig eingestellt

wurde.Hierdurch sehe ich den vorletzten Absatz ihres Schreibens als

beantwortet an.

8/ Zu Abweichungen aller Art von den angeführten Bedingungen ist die

beiderseitige Zustimmung erforderlich.

Der Minister :

Moravece.h.

11972

3e26


